
• Bundesnetzagentur 

- für die Landesregulierungsbehörde -	 Aktenzeichen: BK9-11/8095V 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.1, 2, 5 

und 10ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017) 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Dr. Jörg Mallossek 

und den Beisitzer Roland Naas, 

gegenüber der Stadtwerke 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber ­
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am 25.02.2014 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2017 gemäß Anlage A1. Kalender­

jährliche Erlösobergrenzen dieses Beschlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01 .01.2013 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 5 .1 Nr. 

4 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs.5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei 

der Beschlusskammer anzuzeigen. 
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV am 30.09.2011 von Amts wegen ein 

Verfahren zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 und 2 ARegV ein­

geleitet. Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen 

Sitz hat, wurde gemäß § 55 Abs.1 S.2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens 

informiert. 

Mit Beschluss vom 08.07.2011 wurde dem Netzbetreiber unter dem Aktenzeichen 

dieses Verfahrens die Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 ARegV 

genehmigt. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netz­

betreibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs.1 ARegV eine Kostenprüfung 

zur Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten 

des Netzbetreibers wurden auf Grundlage der Festlegung vom 13.04.2011 (BK9­

11/605-1 bis 7, ABI. 08/2011 , S. 1438 ff.) erhoben. Die von der Beschlusskammer 

danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

09.08.2012 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit Schreiben vom 27.08.2012 

gemäß § 67 Abs.1 EnWG Stellung genommen. Nach eingehender Würdigung der 

Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

30.11.2012 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten mitgeteilt 

(Anlagen 1und II). 

Aufgrund der Änderung der Rechtslage zum 01.01 .2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) wa­

ren die von der Beschlusskammer nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs. 2 

EnWG am 26.10.2011 bundeseinheitlich festgelegten Preisindizes (BK9-1 1/602) 

nicht mehr heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a 

GasNEV zu bestimmen. Für die Neuberechnung des Ausgangsniveaus war eine zu­

sätzliche Abfrage der Anlagengruppen IV.1.1 bis IV.1.3 durchzuführen. Hierfür hat 

die Beschlusskammer am 10.07.2013 in einem Schreiben alle Unternehmen, die 

Stahlrohrleitungen betreiben, aufgefordert, einen Erhebungsbogen auszufüllen, in 
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dem die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der genannten Anla­

gengruppen für die einzelnen Jahresscheiben dargestellt ist. Diese Datenabfrage 

bildete die Grundlage für die Zuordnung der entsprechenden Indexreihen. 

Darüber hinaus wird der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des 

Eigenkapitals gemäß § 32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01.2013 nach § 7 Abs. 7 

GasNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich danach als 

Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitts von drei durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsren­

diten. 

2. 1. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber unter anderem mit Schreiben vom 

03.12.2012 Gelegenheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichti­

gen vorläufigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber 

hat unter anderem mit Schreiben vom 21.01 .2013 und 11.02.2013 Stellunggenom­

men. 

3. vorläufige Festlegung gemäß § 72 EnWG 

Mit Beschluss vom 19.02.2013 hat die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers für die zweite Regulierungsperiode vorläufig gemäß § 72 EnWG fest­

gelegt, da der Beschlusskammer eine abschließende Feststellung des Regulierungs­

kontosaldos (§ 4 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 4 ARegV sowie § 4 Abs. 1 i. V. m. § 7 i. 

V. m. Anlage 1 ARegV) zeitlich nicht möglich war. 

4. Bestimmung der Zu- und Abschläge gemäß §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV 

Gemäß der Festlegung der Erlösobergrenzen der ersten Regulierungsperiode hatte 

der Netzbetreiber jährlich zum 01. Januar die Anpassungen der Erlösobergrenzen 

nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie die den Anpassungen zugrunde liegenden Änderun­

gen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV 

mitzuteilen. Ferner hatte er jeweils zum 30. Juni des darauf folgenden Kalenderjah­

res die zur Führung des Regulierungskontos nach § 5 ARegV notwendigen Daten 
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mitzuteilen. Die Beschlusskammer hat auf dieser Basis die gemeldeten Anpassun­

gen nach § 4 Abs. 3 ARegV überprüft und offene Fragen mit dem Netzbetreiber ge­

klärt. Sodann wurden die unter Berücksichtigung aller möglichen Anpassungen (§ 4 

Abs. 3, 4, § 26 ARegV) von der Beschlusskammer ermittelten zulässigen Erlöse dem 

Netzbetreiber mit Schreiben vom 10.06.2011 und 12.02.2013 mitgeteilt. Der Netz­

betreiber wurde aufgefordert, der Beschlusskammer binnen 2 Wochen nach Zugang 

des Schreibens mitzuteilen, ob Korrekturbedarf an den ermittelten zulässigen Erlö­

sen besteht. Eine darauf basierende etwaige Änderung der ermittelten zulässigen 

Erlöse wurde dem Netzbetreiber ggf. mitgeteilt. Abschließend hat die Beschluss­

kammer die gemäß §§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV bei der Bestimmung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode zu berücksichtigenden 

Zu- bzw. Abschläge ermittelt 

5. 2. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 30.01.201 4 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. In dem Schreiben führt die Beschlusskammer aus, 

dass in der Vergangenheit bereits Teilaspekte der geplanten Festlegung (z.B. die 

Ermittlung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV) angehört worden seien. 

Bislang nicht angehörte Aspekte waren insbesondere die Änderungen des Aus­

gangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV aufgrund der Änderung der GasNEV durch 

die Verordnung vom 14.08.2013 und die Bestimmung des Zu- und Abschläge gemäß 

§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV. 

Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schreiben vom 21.02.2014 Stellung ge­

nommen. Hierin führt er aus, dass er im Rahmen der Bestimmung der Zu- und Ab­

schläge auf die Erlösobergrenzen hinsichtlich der im Jahr 2010 erzielten Mehrerlöse, 

die zu einer Anpassung der Entgelte im Jahr 2012 geführt haben, von der optionalen 

Sonderlösung Gebrauch machen möchte. Dies hat die Beschlusskammer in diesem 

Beschluss umgesetzt. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs.1 und Abs.2 Nr.1 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Schleswig-Holstein gemäß dem "Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der Bundesre­

publik Deutschland und dem Land Schleswig-Holstein vom 25./28.10.2005 (Be­

kanntmachung als Anlage zum Zustimmungsgesetz des Landes: Gesetz- und Ver­

ordnungsblatt für Schleswig-Holstein Nr.17/2005, S.546 f. vom 22.12.2005; in Kraft 

seit dem 23.12.2005). 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Gas erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs.1 i.V.m. § 32 Abs.1 Nr.1 und 

§ 4 Abs.1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs.1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 24 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs.1 Nr. 1 

ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs.1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre(§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs.2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Gas (2013 bis 

2017) ergeben sich aus Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen , Zellen 

E112 bis 1112. 

­
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Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel 

1
EO t = KA dnb, t +(KA vnb,o + (1-V 1)·KA b,o).(VPI -PF1) ·EF t + Q1+(VK1 - VK o) +St 

VPl o 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs.1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (K dnb,t), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß § 16 Abs.1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1I VPI 0) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 1OARegV, das Quali­

tätselement (Q 1) nach § 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S 1) 

nach § 5 Abs.4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs.1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

GasNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010. 
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Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2010 er­

gibt sich aus Anlagen 1und II. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs.2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs.1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der nach 

§ 11 Abs.2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr der 

jeweiligen Regulierungsperiode {KA dnb,o) zu bestimmen {Anlage A 1. Kalenderjähr­

liche Erlösobergrenzen, Zelle 860). 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs.2 5.3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs.1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV {Anlage A 1. Kalenderjährliche 

Erlösobergrenzen, Zellen 060 bis L 60). Bei der Ermittlung der Gesamtkosten blei­

ben gemäß § 24 Abs.2 5.4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. 

2.2.1. 	 Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme der vorgela­

gerten Netzebene 

Für den Netzbetreiber wurden im Ausgangsniveau nach § 6 Abs.1 ARegV Kosten für 

die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen in Höhe von 

berücksichtigt. 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs.3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile {KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs.3 5.1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten Effizienzwert (EW) 

multiplizierten Gesamtkosten {GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile {KAdnb, o). Somit gilt: 

KA vnb,o =(GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs.3 5.2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 
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Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage A1. Kalenderjähr­

liche Erlösobergrenzen, Zellen E76 bis 176 zu entnehmen. 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die zweite Regulierungspe­

riode einen gemittelten Effizienzwert gemäß § 24 Abs.1 S.2 ARegV in Höhe von 

89,97 Prozent 

zu Grunde zu legen. 

Nach § 24 Abs.2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein­

fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher 

Wert aller in dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den §§ 12 bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig­

ten Effizienzwerte {gemittelter Effizienzwert) gebildet. 

Für Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effizienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effi­

zienzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fällt als derjenige für Gasnetz­

betreiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzvergleiche für Strom- und Gas­

netze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. Als 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter {mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abzüglich der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich­

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 

Abs.4ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

{§ 16 Abs.1 S.1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei-
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bers (1 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (KA dnb,o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs.3 S.1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs.3 S.2 ARegV). Somit gilt: 

1o = (GK- KAdnb,o}- (GK- KAdnb,o) * EW 

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs.4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage A 1. Kalenderjährllche Erlösober­

grenzen, Zelle 074 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs.1 S.1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV ermit­

telten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) unter 

Anwendung eines Verteilungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer oder mehrerer 

Regulierungsperioden gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs.1 S.3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Ineffi­

zienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor CVt) 

von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2013 1 0,2 
2014 2 0,4 
2015 3 0,6 
2016 4 0,8 
2017 5 1,0 
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Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage A1. Kalenderjährliche 

Erlösobergrenzen, Zellen E78 bis 178. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs.1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI t) . Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs.1 ARegV das Jahr 2010. Gemäß Stat1stischem Bundes­

amt beträgt der VPI für das Jahr 2010 100,00, für das Jahr 2011 102, 10 und für das 

Jahr 2012 104, 10 (abrufbar im Internet unter: https://www­

genesis.destatis.de/genesis/online > Suche nach: 61111-0001). Entsprechend dem 

Term VPI t I VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 ARegV aufgeführten Regulierungsformel 

ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 2011 zum VPI für das Jahr 2010 für das 

erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2013) einen Inflationsfaktor in Höhe von 

1,0210 und für das Jahr 2014 ein Inflationsfaktor von 1,0410. Da den Netzbetreibern 

im Herbst 2012 für die Kalkulation der Netzentgelte 2013 lediglich die Indexreihe auf 

Basis des Jahres 2005 zur Verfügung stand, geht die Beschlusskammer für 2011 

von einem Indexwert 102,31 aus, der sich aus der Division der Indexwerte 110,7 und 

108,2 ergibt. Dies sind die Indexwerte für 2010 und 2011 mit dem Basisjahr 2005. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2017) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da im Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2015 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs.3 S.1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 
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1 Die Berechnung erfolgt mit sieben Nachkommastellen. 
2 Siehe Anmerkungen im vorangegangenen Text. 
3 Siehe Anmerkungen im vorangegangenen Text. 
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Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung mit 

Ausnahme für die Jahre 2010 und 2012 auf zwei Nachkommastellen gerundet ange­

zeigt1): 

Jahr VPI 
2010 100,00 
2011 102,31" 
2012 104,10 
2013 106,14 
2014 108,22 
2015 110,34 

Für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0614, für das vierte Jahr der zweiten Regulierungspe­

riode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0822 und für das fünfte Jahr der zwei­

ten Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,1034 (alle Werte 

wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. Die Inflationsfaktoren 

für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die relative prozentuale 

Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI des Basisjahres 2010 

- ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Prozentwert dargestellt: 

Ja.hr VPl tl VPln 
2013 2,31%" 
2014 4,10% 
2015 6,14% 
2016 8,22% 
2017 10,34% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017 berücksichtigt (Anlage 

A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen H13 bis H17). 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 
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der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF t). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Gas- und· Stromnetzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der 

Bundesgerichtshof hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sekt­

oralen Produktivitätsfaktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16 ff.). 

In Anlage 1 zu§ 7 ARegV wird die Variable PF t als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im. Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1 + 0,015) At -1 (Anlage A1. Kalenderjährliche Erlösobergrenzen, Zellen 

113 bis 117). 

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 1 O ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 1 O ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen werden gemäß § 24 Abs. 3 ARegV im vereinfachten Ver­

fahren keine Zu- oder Abschläge nach Maßgabe des§ 19 ARegV vorgenommen. 
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2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs.4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs.1 S.1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt ge­

mäß § 5 Abs.1 S.2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr tat­

sächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß § 5 

Abs. 2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 

bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Um­

laufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind gemäß § 5 

Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des § 17 

ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regulie­

rungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen nach 

§ 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S.4 ARegV nicht statt. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 2 

ARegV Saldo des Regulierungskontos für die Kalenderjahre 2009, 2010 und 2011 

ermittelt. Die Ermittlung des Regulierungskontosaldos ist in Anlage R beschrieben. 

Der Ausgleich des Regulierungskontos erfolgt gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 ARegV durch 

gleichmäßig über die zweite Regulierungsperiode verteilte Zu- oder Abschläge. Die 

Höhe der zu berücksichtigenden Zu- oder Abschläge ist Anlage A1. Kalenderjährli­

che Erlösobergrenzen, Zellen E98 bis 198 zu entnehmen. 
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III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach§ 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils zum 

1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich§ 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen 

(BR-Drs. 417/ 07, S. 44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Dies dient der Durchsetzung der Rechtslage, da hiermit die 

Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der § 29 Abs.1 EnWG 

i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe der §§ 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüssen und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 
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von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Die Anordnung dient der Durchsetzung der Rechtslage, 

da hiermit die Möglichkeit eröffnet wird, die Verpflichtung nach§ 94 EnWG durchzu­

setzen. 

V. 	 Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. 	 Anlagenverweis 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

• 	 Anlage A1 (Kalenderjährliche Erlösobergrenzen) 

• 	 Anlage 1-NB (Kostendaten) nebst Anlage 1-NB (Gesamtkosten), Anlage 2.1­

NB (kalk. Abschreibungen), Anlage 2.2-NB (kalk. RBW), Anlage 3-NB (BNV 

1), Anlage 4-NB (kalk. EKVZ), Anlage 5-NB (kalk. GewSt), Anlage 6-NB 

(kalk. RBW + kalk. Abschreibungen) 

• 	 Anlage II (Beispielrechnung Kapitalkosten) 

• 	 Anlage PI und Anlage EK-Zins § 7 Abs. 7 GasNEV 

• 	 Anlage R nebst Anlage R1.1. (Saldo), Anlage R1.2. (Differenzbeträge), An­

lage R2 (Erlösobergrenze) inklusive Anlage R2.1 (Nachrechnung 2010) und 

Anlage R.2.2. (Nachrechnung 2011) sowie Anlage R3 (erzielbare Erlöse). 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetz­

agentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn 

die Beschwerde innerhalb der Frist beim Schleswig-Holsteinischen Oberlandesge­

richt (Hausanschrift: Gottorfstraße 2, 24837 Schleswig) eingeht. 
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Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs.1 EnWG). 

Bonn, den 25.02.2014 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Dr. Jörg Mallossek 
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Bestimmung des Ausgangsniveaus der 


kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 Abs. 1 ARegV 


Gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV ermittelt die Beschlusskammer das Ausgangsniveau für die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der zweiten Regulierungsperiode 

durch eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 der GasNEV. Die 

zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2013. Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 

1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulierungsperiode auf der 

Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 

Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende 

Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die 

Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2010. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017) sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 S. 1 

ARegV i.V.m. §§ 4 bis 9 GasNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 Abs. 2 GasNEV setzen sich die 

Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten nach § 5 GasNEV, den kalkulatorischen 

Abschreibungen nach § 6 GasNEV, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 

GasNEV sowie den kalkulatorischen Steuern nach § 8 GasNEV, unter Abzug der 

kostenmindernden Erlöse und Erträge nach § 9 GasNEV, zusammen. Bilanzielle und 

kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 4 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 

EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach 

einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die 

Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. GasNEV statuiert, ist dabei die 

Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ausgeschlossen. Kosten und Erlöse bzw. 

Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu 

berücksichtigen. 

Die so ermittelten Netzkosten, die gern. § 6 Abs. 1 ARegV das Ausgangsniveau für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen bilden, ergeben sich aus Anlage 1-NB (Zelle F105) und 

betragen 
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Die Beschlusskammer hat der Prüfung, neben dem nach § 6 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 28 

GasNEV vorzulegenden Bericht, den Erhebungsbogen zu Grunde gelegt, der vom 

Netzbetreiber über das Energiedatenportal übermittelt wurde. Bei der Übermittlung wurde die 

Bezeichnung der XLS-Datei mit einem Datum und einem sog. Hashwert versehen, um eine 

eindeutige Kennzeichnung der Datei zu ermöglichen. Welcher Erhebungsbogen der Prüfung 

zu Grunde gelegt wurde, ist den Anlagen 1-NB bis 6-NB (jeweils Zelle 89) zu entnehmen. 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netzbetrieb 

aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 GasNEV), den Kosten eines effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang nach 

einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug zum 

Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes entstehen 

oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht zu berücksichtigen. 

Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem Verwendungszweck nach 

dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht 

auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die geltend 

gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich bereits aus der 

Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswesen des 

Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschlusskammer nicht 

bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrelevanten Kosten darlegt 

und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz 

entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären 

(§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; 

die Mitwirkungslast begrenzt die Amtsaufklärungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese 

braucht entscheidungserhebliche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu 

unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). 

Nicht nachgewiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 

Kart. 472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08). 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen.§ 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS GasNEV bei der 

Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 

ARegV keine Anwendung findet. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die auf einer Besonderheit 
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des Geschäftsjahres beruhen, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu 

berücksichtigen. 

1.1. Aufwendungen für Betriebsführung durch Dritte (Ziffer 1.1.2.3.) 

Die vom Netzbetreiber geltend gemachten Aufwendungen für durch Dritte erbrachte 

Betriebsführung waren in einer Höhe von ntcht zu berücksichtigen. 

Der Netzbetreiber hat Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung in einer 


Höhe von geltend gemacht. Die von dem Netzbetreiber geltend gemachten 


Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung beruhen in Höhe von · 


auf einem Vertrag mit der Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH. 


Netzbetreiber können gemäß§ 4 Abs. Sa GasNEV Kosten oder Kostenbestandteile, die auf 


Grund von Dienstleistungen durch Ditte anfallen, maximal in der Höhe ansetzen, wie sie 


anfielen, wenn sie die Leistung selbst erbringen würden. Ein effizientes, im Wettbewerb 


stehendes Unternehmen wird nur dann Dienstleistungen bei Dritten beauftragen, wenn es 


diese nicht günstiger selbst erbringen könnte. Stellt sich die Dienstleistungserbringung durch 


Dritte als wirtschaftlich günstiger dar, so wird sich ein effizientes, im Wettbewerb stehendes 


Unternehmen das günstigste Angebot zur Erbringung der benötigten Dienstleistungen 


auswählen. Die Preise für die Erbringung von Dienstleistungen durch Dritte sind somit an 


den kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV zu messen. Liegt das gezahlte Entgelt dagegen 


unterhalb der nach den kalkulatorischen Vorgaben der GasNEV ermittelten Kosten, sind 


ausschließlich Kosten in der Höhe des tatsächlich gezahlten Entgeltes anzusetzen. Daher 


werden die kalkulatorischen Kosten des Dienstleistungserbringers nach den Maßstäben der 


GasNEV geprüft. § 4 Abs. Sa GasNEV folgt insoweit dem Regelungsmodell des § 4 Abs. 5 


GasNEV (BR-Drs. 312/1 0(B), S. 10). Für letztere Regelung hat der BGH die hier verfolgte 


Prüfungsmethodik der Beschlusskammer vollumfänglich bestätigt (BGH, EnVR 79/07 

"SWU Netz GmbH"). 


1.1.1. Dienstleistungsvertrag mit der Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH 

Der Netzbetreiber hat Aufwendungen für durch die Stadtwerke 

erbrachte Betriebsführung in einer Höhe von geltend gemacht. Diese 

waren in Höhe von nicht zu berücksichtigen. 

Mit Schreiben vom 27.08.2012 hat der Netzbetreiber die Aufwendungen für durch Dritte 

erbrachte Betriebsführung in aufgeschlüsselter Form für die Jahre 2009 bis 2011 dargelegt. 

Die Ausführungen verdeutlichen, dass für das Jahr 2010 in den Unterpositionen 

Schadensbeseitigung, Reparatur und Instandhaltung eine Besonderheit des Geschäftsjahres 
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vorliegt. Soweit nach§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, 

bleiben sie bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. 

Eine Besonderheit des Geschäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs 

nicht periodisch, im laufe der zweiten Regulierungsperiode, wiederkehren, sondern 

ausschließlich einmalig im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 

Abs. 3 S. 1 ARegV liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines 

bestimmten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in 

der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - "EnBW Regional AG"). Mit 

diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kostenprüfung 2010 auch 

insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen bildete, als dort 

Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Geschäftsjahr aufgetreten 

sind. Dies kann der Fall sein, wenn in dem maßgeblichen Geschäftsjahr einmalige Effekte zu 

verzeichnen sind, die das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre 

erhöhen. Eine Besonderheit liegt hingegen nicht vor, wenn der Netzbetreiber plausibel 

darlegt, dass erstmals im Basisjahr Kosten zu verzeichnen sind, die im laufe der 

Regulierungsperiode (Wirkungszeitraum) fortlaufend wiederkehren. 

Dies muss, dem Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies 

verdeutlicht systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer 

„Kostenprüfung" spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von 

Erlösen nach § 9 GasNEV mit einbezogen ist. 

Der Netzbetreiber führt in seinem Schreiben vom 27.08.2012 aus, dass die Aufwendungen 

für Schadensbeseitigung mindestens alle 4 Jahre anfallen und daher ratierlich zu einem 

Viertel anerkannt werden sollten. Die Beschlusskammer ist dieser Argumentation gefolgt und 

hat die Aufwendungen für Schadensbeseitigung in einer Höhe von anerkannt. 

Die Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung wurden über die Regulierungsperiode 

verratet. Es ergibt sich insgesamt eine Kürzung i.H.v. 
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverlässigen 

Netzbetriebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter als Kostenposition 

bei der Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 GasNEV). Für die 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen 

ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die vor dem 

01 .01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 01.01.2006 aktiviert 

wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 

40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen (§ 6 Abs. 2 

S. 2 Nr. 1 GasNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfinanzierten Anteil des 

Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 GasNEV 

ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der 

linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 GasNEV) zu 

ermitteln. 

Zur Illustration der folgenden Darlegungen wird ergänzend ein fiktives Berechnungsbeispiel 

in Anlage II beigefügt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV 

legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie den 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (Vgl. § 6 Abs. 3, 4 

GasNEV). Diese Vorgabe verbietet es bspw., Anschaffungs- und Herstellungskosten durch 

eine Rückrechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. Die 

Beschlusskammer geht davon aus, dass die angegebenen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der Höhe nach den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
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entsprechen. Die Beschlusskammer behält sich vor, die Ermittlung der angegebenen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Sollte sie 

hierbei zu der Erkenntnis gelangen, dass die vom Netzbetreiber für die Ermittlung der 

kalkulatorischen Kosten zugrunde gelegten errechneten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nicht den historischen Anschaffungs- -und Herstellungskosten 

entsprechen, wird sie von der in § 48 VwVfG normierten Möglichkeit der Rücknahme 

Gebrauch machen. 

Nach § 6 GasNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanlagevermögens, insofern die in 

Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Zum notwendigen Betriebsvermögen gehören nach 

allgemeiner Auffassung nicht nur Vermögensgegenstände, die unmittelbar dem 

Betriebszweck dienen. Vielmehr genügt es, wenn der Vermögensgegenstand mittelbar dem 

Betrieb dient. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten 

Vermögensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wurden, ist 

der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu 

belasten. 

2.2. Netzkauf und vergleichbare Fallgestaltungen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GasNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

GasNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig 

aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaffungs- und 

Herstellungskosten"} auszugehen. § 6 Abs. 6 GasNEV untersagt eine Abschreibung unter 

Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle 

einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen 

Regelung des § 6 Abs. 7 GasNEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet 

einer Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In 

den genannten Vorschriften kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass 

ein Netzkauf oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der 

berücksichtigungsfähigen Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den 

Interessen der Netznutzer an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre 

sachliche Grundlage findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der 
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Energieversorgungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine 

wettbewerblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. 

Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch eines 

Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kaufpreis für 

erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., 

Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 GasNEV dürfen die Abschreibungsgrundlagen nicht verändert 

werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der 

Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden kann. Die Regelung des§ 6 Abs. 7 GasNEV 

stellt überdies ausdrücklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im 

Falle eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der 

Abschreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen 

„Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

wortgleiche StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.) . 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Die 

Beschlusskammer geht daher davon aus, dass Netzkäufe des Netzbetreibers nicht erfolgt 

sind. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf der Festlegung der 

Erlösobergrenzen für den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit einen 

Netzkauf getätigt haben sollte. 

2.3. Tagesneuwerte 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 GasNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem 

jeweiligen Tagesneuwert nach § 6 Abs. 3 S. 1 und 2. GasNEV - die Summe aller 

anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 Abs. 3 

S. 1 GasNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung 

maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter 

auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von Indexreihen des Statistischen Bundesamtes 

nach §§ 6 Abs. 3 S. 2, 6a GasNEV zu erfolgen). 

Aufgrund der Änderung der Rechtslage zum 1.1.2013 (§ 32 Abs. 7 GasNEV) waren die von 

der Beschlusskammer nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV i.V.m. § 29 Abs. 2 EnWG am 

26.10.2011 bundeseinheitlich festgelegten Preisindizes (BK9-11/602) nicht mehr 

heranzuziehen. Stattdessen sind die Indexreihen nunmehr nach § 6a GasNEV zu 

bestimmen: 
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Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 GasNEV sind folgende Indexreihen des 

Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppen 1.2 Grundstücksanlagen, 1.3 Betriebsgebäude, 1.4 

Verwaltungsgebäude,111.8 Gebäude, Verkehrswege und V.9 Gebäude (Mess-, Regel­

und Zähleranlagen) der Anlage 1 die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, 

Bauleistungen am Bauwerk ohne Umsatzsteuer(Statistisches Bundesamt, Fachserie 

17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Anlagengruppen Rohrleitungen und Hausanschlussleitungen IV.1.1 

Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen kathodisch geschützt, IV.1.3 

Stahlleitungen bitumiert, IV.2 Grauguss {> DN 150), IV.3 Duktiler Guss, IV.4 

Polyethylen (PE-HD) und IV.5 Polyvenylchlorid (PVC) der Anlage 1 die Indexreihe 

Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Anlagengruppen IV.1.1 Stahlleitungen PE ummantelt, IV.1.2 Stahlleitungen 

kathodisch geschützt und IV.1 .3 Stahlleitungen bitumiert, der Anlage 1, die für den 

Gastransport mit einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, a) die Indexreihe 

Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und-Rohrverbindungsstücke aus Eisen und 

Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 40 Prozent und b) die Indexreihe 

Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne Umsatzsteuer (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 60 

Prozent; 

4. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 Grundstücke 

der Anlage 1, der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

§ 6a Abs. 2 GasNEV bestimmt, dass, sofern die in Absatz 1 genannten Indexreihen des 

Statistischen Bundesamtes nicht für den notwendigen Zeitraum der Vergangenheit verfügbar 

sind, der Ermittlung der Tagesneuwerte Ersatzindexreihen zu Grunde zu legen sind, die mit 

den in Absatz 1 genannten Indexreihen zu verketten sind. Absatz 2 regelt neben den zu 

verwendenden Ersatzreihen die Verkettungsmethodik. Hierbei werden Verkettungsfaktoren 

bestimmt, die sich jeweils aus der Division des am weitesten in der Vergangenheit liegenden 

Indexwertes der Indexreihe gemäß Absatz 1 durch den Indexwert der Ersatzindexreihe für 

dasselbe Beobachtungsjahr.ergeben. Die Ersatzindexreihe wird jeweils mit dem 
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Verkettungsfaktor multipliziert und dadurch umbasiert. Dies führt dazu, dass die 

Preisänderung unverändert bleibt. Die Verkettungsmethodik entspricht der 

Verkettungsmethodik in den Erläuterungen des Statistischen Bundesamtes zur Fachserie 16 

und 17. 

Es sind folgende Ersatzindexreihen heranzuziehen: 

1. 	 für die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Gewerbliche 

Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bauwerk, mit Umsatzsteuer (statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum 

vor 1958 die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 191311914 erstellte 

Wohngebäude (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft); 

2. 	 für die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer a) für den Zeitraum von 1958 bis 1968 die Indexreihe Ortskanäle, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), mit Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft) und b) für den Zeitraum vor 1958 

die Indexreihe Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude 

(Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die Bauwirtschaft); 

3. 	 für die Indexreihe Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und 

Rohverbindungsstüc~e aus Eisen und Stahl a) für den Zeitraum von 2000 bis 2004 

die Indexreihe Rohre aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index Erzeugerpreise gewerblicher Produkte), b) für den Zeitraum von 1968 bis 1999 

die Indexreihe Präzisionsstahlrohre, nahtlos und geschweißt (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und c) 

für den Zeitraum vor 1968 die Indexreihe Eisen und Stahl (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte); 

4. 	 für die Indexreihe der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerzeugnisse) für den Zeitraum vor 1976 die Indexreihe der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte gesamt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

Aus den in Absatz 1 und 2 genannten Indexreihen werden gemäß § 6a Abs. 3 GasNEV 

Indexfaktoren bestimmt. Der Tagesneuwert im Basisjahr eines im Jahr t angeschafften 

Anlagegutes ergibt sich durch die Multiplikation des Indexfaktors des Jahres t mit den 

historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Der Indexfaktor des Jahres t ergibt sich 
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aus dem Quotienten des Indexwertes des Basisjahres und dem Indexwert des Jahres t und 

ist auf vier Nachkommastellen zu runden. 

Gilt das Basisjahr 2010, ergibt sich der Indexfaktor des Jahres t aus dem Quotienten des 

Indexwertes des Jahres 2010 und dem Indexwert des Jahres t. Multipliziert man somit den 

Indexfaktor des Jahres t mit dem Indexwert des Jahres t, ergibt sich der Indexwert des 

Jahres 2010. Der Indexfaktor für das Basisjahr (hier: 2010) beträgt somit 1. Bei 

Anlagegütern, welche im Jahr 2006 bis 2010 angeschafft wurden, handelt es sich um 

Neuanlagen, so dass hierbei gemäß § 6 Absatz 4 der GasNEV keine Berücksichtigung zu 

Tagesneuwerten erfolgt und ein Faktorwert für diese Jahre nicht benötigt wird. 

Die neue Fassung des § 6 GasNEV sieht vor, dass für die Rohrleitungen aus Stahl 

(Anlagengruppe IV.1.1-IV.1.3 der Anlage 1 der GasNEV) Indexreihen zu verwenden sind, die 

vom jeweiligen Druck der Leitung abhängen. Für Rohrleitungen aus Stahl von höchstens 16 

bar, ist hiernach am aktuellen Rand die Indexreihe "Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk 

(Tiefbau), ohne Umsatzsteuer'' (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft) anzuwenden. Für die Stahlrohrleitungen, die für den Gastransport mit 

einem Druck größer als 16 bar ausgelegt sind, ist ein Mischindex anzuwenden, der sich zu 

40% aus der Indexreihe "Stahlrohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und 

Rohrverbindungsstücke aus Eisen und Stahl" (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) und zu 60% aus der Indexreihe 

"Ortskanäle" zusammensetzt. 

Die so bestimmten Index- und Faktorwerte für die einzelnen Anlagengruppen ergeben sich 

aus Anlage PI. 

2.4. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01 .01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01 .01.2006 aktiviert) zu unterscheiden. Alt­

und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Gegensatz zu den 

Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 

GasNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 

GasNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV jeweils ein 

Zugang des Anlagegutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrunde zu legen. 
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Grundstücke dürfen nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV folgt, dass 

Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen 

Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach§ 253 Abs. 3 

S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt 

ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des 

Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In 

der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. 

Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.4.1. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 S. 1 

GasNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu Grunde zu 

legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapitalquote und geteilt 

durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte Abschreibungsanteil der 

Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare 

Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i.V.m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 GasNEV; § 6 Abs. 2 S. 

2 Nr. 2 GasNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 2, 5 i.V.m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 GasNEV geregelt. Der 

kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender Formel zu ermitteln: 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer1) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1zu§6 Abs. 5 S. 1 GasNEV und der Anzahl 

der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel beschreiben der 

Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der 

Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Her­

stellungskosten. 
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2.4.2. Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den jeweiligen 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen 

Abschreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich 

demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Eine Bewertung 

auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß§ 6 Abs. 4 GasNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach GasNEV 

durch § 6 Abs. 4, 5 und 6. S. 5 GasNEV geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag 

einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel zu ermitteln: 

AK/HK.
Kalk.Jahresabschreibungi = 1

ND, 

2.5. Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2010 ermitteln sich auf Basis der historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 

2010 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist§ 6 i.V.m. § 32 Abs. 3 

GasNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV linear abzuschreiben ist und die 

jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die 

Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen ist (§ 6 Abs. 2 und 5 

GasNEV}. 

Es werden die vom Netzbetreiber angegebenen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, sofern 

sich diese innerhalb der Spanne der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV befinden. Liegt die 

gewählte Nutzungsdauer unterhalb des unteren Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 

GasNEV, wird der untere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde gelegt. 

Liegt die gewählte Nutzungsdauer oberhalb des oberen Wertes der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 

S. 1 GasNEV, wird der obere Wert der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV zu Grunde 

gelegt. 

2.6. 	 Berücksichtlgungsfähige kalkulatorische Restwerte und kalkulatorische 
Abschreibungen des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (für Neuanlagen} wurden nach den vorstehend dargestellten 
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Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 6­

NB bzw. Anlage 2.1-NB (Zellen 012 - 052) und bezogen auf die kalkulatorischen 

Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - jeweils gesondert 

für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt und ebenfalls gegliedert nach 

Anlagengruppen - aus Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.1-NB (Zellen 812- C 52). Die Summe 

der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergibt sich aus Anlage 6­

NB bzw. Anlage 2.1-NB (Zelle E 52). 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach den vorstehend 

dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert nach Anlagengruppen 

aus Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.2-NB (Zellen 012- 052 und G12-G 52) und bezogen 

auf die kalkulatorischen Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für 

Altanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 6-NB bzw. Anlage 2.2-NB 

(Zellen 812 - C52 und E12 - f 52). 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) und die durchgeführten 

Berechnungen zur Ermittlung der berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Restwerte und 

kalkulatorische Abschreibungen des Sachanlagevermögens ergeben sich aus Anlage 6-NB. 

Die Berechnungsmethodik wird in Anlage II nochmals umfassend erläutert. 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 Abs. 1 

GasNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich gern. 

§ 7 Abs. 1 GasNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 GasNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen 

Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

­

Seite 13 von 27 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 

Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 GasNEV zu erfolgen. Bei Altanlagen sind 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 

2 GasNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß 

§ 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 GasNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 GasNEV immer zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten des 

Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte 

des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der Restwerte des 

Sachanlagevermögens zum Jahresende 2010 und der Jahresabschreibung 2010 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt keine 

Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 GasNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand und der 

Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidentität gemäß § 252 

Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden 

Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz des vorhergehenden 

Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV aktivierten Neuanlagen 

denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der anzusetzende 

Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. Gegen diese Bewertung 

spricht auch nicht die Regelung des § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV, da ansonsten für die im 

Basisjahr angeschafften Werte des Sachanlagevermögens, anders als für alle anderen 

Bilanzpositionen, die Mittelwertbildung aufgehoben wäre. Ersichtlich wollte der 

Verordnungsgeber durch § 6 Abs. 5 S. 4 GasNEV lediglich eine Klarstellung des § 6 Abs. 5 

S. 3 GasNEV erreichen und damit deutlich machen, dass die kalkulatorischen 

Abschreibungen jahresgenau zu erfolgen haben. Auch systematisch steht § 6 Abs. 5 S. 4 

GasNEV in einem eindeutigen Zusammenhang zu § 6 Abs. 5 S. 3 GasNEV. Demgegenüber 

Seite 14 von 27 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Anlage 1-NB 

besteht jedoch kein systematischer Bezug zu der in § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV geregelten 

Mittelwertbildung. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Verordnungsgeber, abweichend 

von§ 7 Abs. 1S.4 GasNEV, den Abschreibungsbeginn auf den 31.12. eines Kalenderjahres 

fingiert hätte. 

Nach Sinn und Zweck des § 6 Abs. 4 S. 3 GasNEV gilt das Vorstehende auch für 

Netzbetreiber die ein abweichendes Geschäftsjahr aufweisen, mit der Maßgabe, dass ein 

Zugang zum ersten Tag des Geschäftsjahres zu unterstellen ist (z.B. 01.10. des 

Kalenderjahres). 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV). Die Berechnung 

der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der GasNEV in fünf Schritten 

zu erfolgen: 

(1.) 	 Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV), 

(2.) 	 Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals(§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV), 

(3.) 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden 

Eigenkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV), 

(4.) 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 

Eigenkapital (§ 7 Abs. 3 GasNEV) und 

(5.) 	 Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 GasNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 3-NB aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich in Anlage 4-NB. 

3.1 . 	 Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV 

3.1.1 . 	 Grundsätze 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und den 

kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV 1). Dabei wird auch das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV berechnet sich 

demnach aus den folgenden Positionen: 
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Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 

= 	 Betriebsnotwendiges Vermögen 1 (BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 


Verzinsliches Fremdkapital 


= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 fBNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 GasNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berechnung des 

betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand zu Grunde zu legen. Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der 

Quotient aus dem so definierten BNEK I und dem BNV /. 

3.1.2. 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der 

Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus finden 

bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanlagen 

und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Neuanlagen ergeben sich aus 

Anlage 3-NB (Zellen H18 und H30). 

3.1 .3. Finanzanlagen, Umlaufvermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist gem. § 7 

Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die Durchführung des 

Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. GasNEV zu erstellenden 
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kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. Die 

Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann nicht mit dessen bilanzieller 

Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellenden Jahresabschlusses begründet 

werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung des 

abschließend in § 7 Abs. 2 GasNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann 

ein höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 44, 

32f.). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten 

sind für die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 

07.04.2009, Az. EnVR 6/08, juris: Rd.-Nr. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermögens 

schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unveränderte 

Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapitalverzinsung -, 

die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Geschäftsbetrieb des 

Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass der Bestand des 

Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der Bestand zum 

Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des Kalenderjahres - auf einem hohen Niveau 

befindet. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bilanzielle und 

kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als sie den Kosten eines 

effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Der Netzbetreiber 

muss sich daher bei seiner unternehmerischen Entscheidung, welches Finanzanlage- und 

Umlaufvermögen er als effizient für seinen Betrieb ansieht, an einem effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreiber orientieren. Des Weiteren sind gern.§ 21 Abs. 2 S. 2 

EnWG nur solche Kostenbestandteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im 

Wettbewerb eingestellt hätten. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht dem 

wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Damit würde, wie 

der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 ausführt, "das mit der 

Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte 

Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote 

unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte 
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Finanzierung seiner Investitionen würde vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote 

noch weiter anstiege, mithin also ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem 

Leitbild des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und 

erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem 

Umlaufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen bildet 

[„.] ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen" (vgl. BGH, 

Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich auch 

kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen 

Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit 

ineffizienten "Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher 

Vermögensgegenstände bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und 

damit kostenintensives Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen 

unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu führen, dass 

der ursprüngliche Investitionsbetrag 50 Jahre und länger in voller Höhe zu verzinsen wäre, 

während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so hoch ist. Die bei einem 

solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 Abs. 1 GasNEV nicht zu 

berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der Netznutzer widerspräche den 

Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Gemäß dieses Grundsatzes erstattet der 

Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des Sachanlagevermögens 

(Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 

Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen anteilig oder sogar vollständig in die 

Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Doppelverzinsung und somit zu einer 

Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet werden, dass 

der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten muss. In solchen 

Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnotwendig sind - an die Eigen­

bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft 

als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

3.1.3.1. Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegenstände. 

Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich durch Zu- und Abgänge häufig. Im 
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Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, befindet 

sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unternehmen. 

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufvermögen in 

vollem Umfang berücksichtigungsfähig ist. Hierfür hätte er nachweisen müssen, dass das 

geltend gemachte Umlaufvermögen der Maßgabe des§ 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 21 Abs. 

2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 20). 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass diese 

in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Gasversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im Wettbewerb 

stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht 

vorgehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel auch. 

Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten, weil Umlaufvermögen in 

Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge erwirtschaftet und 

auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst geringe Erträge erbringen, 

die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer Wertvernichtung zu Lasten der 

Netznutzer führen. 

Auch die Investitionstätigkeit bzw. das Investitionsverhalten des Unternehmens ändert nichts 

an der Einstufung eines beträchtlichen Teils des Umlaufvermögens als nicht 

betriebsnotwendig. 

Der Wechsel von Investitionszyklen, d.h. von Zeitabschnitten mit erhöhten Investitionen, die 

von Zeitabschnitten mit niedrigen Investitionen abgelöst werden, gebietet keinen erhöhten 

Bestand an Umlaufvermögen. Selbst wenn die meisten Anlagegüter lange 

Abschreibungszeiträume aufweisen, sind diese in der Regel zeitversetzt, so dass aus den 

verdienten Abschreibungen Mittel für neue Investitionen zur Verfügung stehen. Werden für 

einen längeren Zeitraum keine Investitionen getätigt, ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

nicht effizient, liquide Mittel zu horten. Das Umlaufvermögen hat keine Sparbuchfunktion. 

Zum Umlaufvermögen gehören Vermögensgegenstände, deren Bestand sich durch Zu- und 

Abgänge häufig ändert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender 

Vermögensgegenstand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient 

(vgl. die ständige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, Az.: IV R 73/00, juris: Rd.­

Nr. 1 O; Urteil v. 28.05.1998, Az. XR 80/94, juris: Rd.-Nr. 30). 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 
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durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen nicht gewährleistet 

sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen lassen, mit denen 

kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer 

kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch eine 

langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung für Re-Investitionen unter 

Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen sind erst dann zu finanzieren, wenn 

sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese nicht einer 

Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 GasNEV unterworfen werden (vgl. 

hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 28). Werden durch den 

Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen geltend gemacht, zeigt 

das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetreiber 

regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes vorhält; vor 

diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetreibers grundsätzlich 

berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorliegen. Bei der Bewertung der 

Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschlusskammer insoweit auf die 

berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen Netzkosten ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der 

Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungsströme erhält. Macht der Netzbetreiber 

hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1/12 eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes 

geltend, hat der Netzbetreiber nachzuweisen, dass der gesamte Bestand an 

Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und der Maßgabe des § 4 Abs. 1 GasNEV i. V. m. § 

21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, Az. EnVR 79/07, juris: Rd.-Nr. 

29 ff.). Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig 

um eine sehr kapitalintensive Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von 

liquiden Mittel nicht bedarf (s. o.). 

Der Netzbetreiber hat keinerlei Nachweise vorgelegt, die eine Anerkennung von 

Umlaufvermögen von mehr als rechtfertigen. Bei der Ermittlung dieses Wertes 

hat sich die Beschlusskammer an 1112 der anerkennungsfähigen Netzkosten (= einem 

Monatsumsatz) orientiert. Dem Netzbetreiber wurde die Möglichkeit eingeräumt, einen 

höheren Bedarf an Umlaufvermögen mittels einer monatsbezogenen Liquiditätsanalyse 

nachzuweisen. Diese Möglichkeit hat der Netzbetreiber nicht wahrgenommen. In seinem 

Schreiben vom 27.08.2012 argumentiert der Netzbetreiber, dass in Bezug auf das 

Umlaufvermögen zu prüfen sei, inwieweit in der kalkulatorischen Rechnung das 

ausgewiesene Umlaufvermögen überhaupt kalkulatorische Kosten im Sinne des § 4 Abs. 1 

GasNEV i.V.m. § 7 GasNEV (kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung) verursache. Nach 
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Auffassung des Netzbetreibers sind für diese Prüfung die Wechselwirkungen zwischen der 

Aktiv- und der Passivseite der Bilanz zu berücksichtigen. Eine Analyse dieser 

Wechselwirkungen legt der Netzbetreiber mit Schreiben vom 14.11.2012 vor. Aus dieser 

Analyse ergibt sich nach Auffassung des Netzbetreibers ein betriebsnotwendiges 

Umlaufvermögen i.H.v. . Die Beschlusskammer ist der Argumentation des 

Netzbetreibers nicht gefolgt. Eine derartige wechselseitige Betrachtung ist in § 7 GasNEV 

gerade nicht vorgesehen. Auch im Ergebnis lässt sich die Vorgehensweise nach Auffassung 

der Beschlusskammer nicht rechtfertigen. Die vom Netzbetreiber berechnete Höhe des 

Umlaufvermögens ergäbe einen Anteil des Umlaufvermögens an den anerkennungsfähigen 

Netzkosten in Höhe von ca. 65 % (knapp 8/12). Ein derart hoher und letztlich durch den 

Netznutzer zu verzinsender Bestand an Umlaufvermögen kann nach Auffassung der 

Beschlusskammer nicht berücksichtigungsfähig sein. 

3.1.4. 	 Betriebsnotwendiges Vermögens gemäß § 6 GasNEV (BNV 1) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 GasNEV (BNEK /) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfähigen Finanzanlagen und des 

berücksichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach§ 6 GasNEV (BNV /)aus Anlage 3-NB (Zelle H53) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C12). 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigenkapital nach 

§ 6 GasNEV (BNEK /)aus Anlage 3-NB (Zelle H65) bzw. Anlage 4-NB (Zelle C13). 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 GasNEV ergibt sich aus 

Anlage 4-NB (Zelle C14). 

3.2. 	 Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV II) und 
betriebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in 

§ 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 
zu Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AKIHK * Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AK/HK 
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+ Grundstücke zu historischen AK/HK 

+ betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

- Betrlebsnotwendiges Vermögen II CBNV II) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital II CBNEK II) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 GasNEV (BNV II) sind somit 

die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt- und 

Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit 

denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der Bestimmung der 

kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 GasNEV anerkannt wurden. Darüber hinaus 

finden bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter 

des Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, 

Berücksichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV wird auch im Rahmen der 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote der Altanlagen 

auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit 

einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da 

die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S. 5 GasNEV), müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 4-NB (Zelle C14) ergibt, 

einen Anteil von 40% so ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 GasNEV auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 GasNEV (BNV //) aus Anlage 4-NB (Zelle C20). Das 

betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 4-NB 

(Zelle C24). 
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3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 GasNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 

nach § 7 Abs. 1 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK lf) mehr als 

40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) 

beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BNEK II) in . zwei Anteile zu 

zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene 

Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK II s 40 %}, sodann der Eigenkapitalanteil, der 

die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigt (BNEK II > 40 %}. 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 

nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% = BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 

Abs. 1 S. 3 GasNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II - BNEK II s 40% =BNEK II - (BNV II* 0,4} 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 GasNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 

(BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 

Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. 

Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in 

diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 
Eigenkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II} auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 GasNEV}. Die 

Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 GasNEV vorgegeben 

ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanlagen zu Anschaffungs- und 

Herstellungskosten (Anteil SAVneu} ergibt sich aus dem Quotienten aus den 

kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten und 

den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachanlagevermögens und somit der 

Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW} der Alt- und Neuanlagen (SAValt und 

SAVneu}. 
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Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 

I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 GasNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 GasNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AK/HK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus der 

Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neuanlagen 

(Anteil SAVneu). 

Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C26). 

Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 4-NB (Zelle C27). 

3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, unter 

dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, 

der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 9,05 % und für 

Altanlagen auf 7, 14 % nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II s 40% * Anteil SA Vneu * 9, 05 % + BNEK II s 40% * Anteil SAValt * 7, 14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanzwerte mit 

dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird gemäß § 

32 Abs. 8 GasNEV ab dem 01.01 .2013 nach § 7 Abs. 7 GasNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 

GasNEV). Der Zinssatz bestimmt sich gern. § 7 Abs. 7 S. 1 GasNEV als Mittelwert des auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen. Im Einzelnen ergeben sich 

diese Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

Anleihen der öffentlichen Hand", aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

­
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inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

"Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe" .1 

Die anzuwendenden Zinsreihen sind die Felgenden: 

2002 4,7 6,0 4,6 
-

2003 3.7 5,0 3,8 

2004 3,6 4,0 3,7 


2005 3, 1 3,7 3,2 


2006 3,8 4,2 3,7 


2007 4,4 5,0 4,3 


2008 4,5 6,3 4,0 


2009 3,3 5,5 3, 1 


2010 2,5 4,0 2,4 

flJ 10 Jahre 3,85 4,98 3,75 4,19 

Es leitet sich für die genannten Papiere im Zeitraum 2001 bis 2010 eine durchschnittliche 

Rendite von 4, 19 % ab. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 

Bis zu der zu Grunde zu legenden Eigenkapitalquote von 40 % ergibt sich die Verzinsung auf 

das betriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) aus Anlage 4-NB 

(Zellen C31 und C32). Für das die Quote von 40 % übersteigende betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 GasNEV (BNEK II) ergibt sich die Verzinsung aus Anlage 4-NB 

(Zelle C33). 



2 BR-Drs. 247/05 S.30. 
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4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz 

gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer 

Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundesnetzagentur festgelegten 

Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor 

Körperschaftsteuer.2 Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. 

Die nach § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den 

kalkulatorischen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn­

und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwischen den 

kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn 

bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kalkulatorischen 

Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden 

(siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berücksichtigung 

von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, 

KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK lls40% * Anteil SAValt * 7, 14 % + BNEK l/ s40% * Anteil SAVneu * 9,05 % 

* + BNEK II > 40% * 4, 19 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 5-NB 

(Zelle C16) ausgewiesen. 

5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge gemäß § 9 Abs. 1 GasNEV 

5.1. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (Ziffer 5.5) 

Der Netzbetreiber hat weder für das Jahr 2009 noch für das Jahr 2010 Erträge aus der 

Auflösung von Baukostenzuschüssen angegeben. Gern. § 9 Abs. 1 S.1 GasNEV sind 

Baukostenzuschüsse von den Netzkosten in Abzug zu bringen. Gern. § 9 Abs. 1 S.2 

GasNEV sind die von gasverbrauchenden Anschlussnehmern entrichteten 

Baukostenzuschüsse über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen und jährlich 
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netzkostenmindernd anzusetzen. Aus dem Tabellenblatt „A 3.1. Bilanz 10", Zeile 7, des 

Erhebungsbogens ergibt sich, dass der Netzbetreiber Baukostenzuschüsse einschließlich 

passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten i.H.v. 

erhalten hat. Mit Schreiben vom 27.08.2012 hat der Netzbetreiber mitgeteilt, 

dass die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen für das Jahr 2010 

betragen. Diesen Betrag hat die Beschlusskammer bei der Bestimmung der 

Netzkosten berücksichtigt. 

5.2. Zinserträge (Ziffer 5.7.2.6) 

Soweit die Beschlusskammer den Ansatz der Netzbetreiber bezüglich der liquiden Mittel bei 

der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Eigenkapitalverzinsung gekürzt hat, hat die 

Beschlusskammer im selben prozentualen Verhältnis auch die von dem Netzbetreiber 

angesetzten Zinserträge gekürzt. 

5.3. Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Ziffer 5.7.2.7) 

Mit Schreiben vom 22.11.2012 hat der Netzbetreiber dargelegt, dass es sich bei den 

Erträgen in Höhe von , welche durch die Bildung der Rückstellung aufgrund von 

Mehrlösen entstanden sind, um eine Besonderheit des Geschäftsjahres handelt und dass 

diese für die Festlegung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze nicht zu berücksichtigen 

sind. Die Beschlusskammer ist dieser Argumentation gefolgt und hat die Erträge bei der 

Ermittlung der Netzkosten nicht berücksichtigt. 

5.4. Andere sonstige Erträge (Ziffer 5.8. 7) 

Der Netzbetreiber macht andere sonstige Erträge in Höhe von geltend. Mit 

Schreiben vom 22.11.2012 hat der Netzbetreiber dargelegt, dass in diesen Erträgen ein 

periodenfremder Ertrag in Höhe von enthalten ist, bei dem es sich zudem um 

eine Besonderheit des Geschäftsjahres handelt. Die Beschlusskammer ist dieser 

Argumentation gefolgt und hat die Erträge in Höhe von bei der Ermittlung der 

Netzkosten nicht berücksichtigt. 
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35 1.3.2 
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37 1.3.4 
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39 
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1.5 

1 B c 0 E 

·­-
Bestimmung dea Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

- Netzkosten 

Netzk09ten Kllrzun11 
gem. NetzbatNlber durch BNetzA

K09tenart {gesamt) 
[E)IEJ 

Hlnzu1'9Chnung 
durch BNetzA 

{geeamt) 
[€] 

.. 
1 0,00Aufwandagleiche Kosten 

Materialkosten 0,00-·-­
1 0,00 0,00davon Aufwendungen fOr Ro/>-, Hilfs.. und Betriebsstolle 

Aufwendungen fQr die Beschaffung von Ve~ustenergie 0,00 0,000,00 

0,00 0,000,00Aufwendungen fOr die Beachalfung """ Treibenergie 

Au""8ndungen fQr die Beachalfung von Eigenverbrauch 0,00 0,000,00 

0,00Aufwendungen fQr die Beschaffung von Entspannung-ie 0,00 0,00 

Sonatiges 0.00 o.oo 
0,00davon Aufwendungen fOr bezog- Leistungen 

0,000,00Aufwendungen an vorgelag- N-iber 

o.ool o.ooAufwendungen fQr Oberlauene NetzinfrastnJklur 0,00 

0,00Aufwendungen fOr durch Dritle erbrachte Betrieba!Ohrung 

0,00Au!wendungen fQr durch Dritle erbrachte Wartungs- und lnstandhartungsleistungen 0,00 

Aufwendungen fQr die Beac:h8flung von Auaglelchaenergie fOr den Baaisbilanzauagleich 0,00 0,000,00 

0,00Aufwendungen fQr Dillerenzmengen 0,00 0,00 

Sonstiges 0,00 0,000,00 

0,00Pel8CH1alko&ten 0,00 0,00 

0,00 0,00LOhne und Gehatter 0,00 

0,00 0,00Soziale Abgaben und Au!wendungen fOr Altarsversorgung und fOr UnlllrstQ1zung 0,00 

0,00 0,00davon fOr Allllrsvers0111ung o.oo 
000 0,00 0,00davon soziale Abgaben und oonstige Aufwendungen 

0,00 0,00Frerndkapitalzlnaen (ZinAn und lhnliche Aufwendungen) 

davon geganOber verbundenen Unternehmen o.ooo.ool 0,00 

davon gegenOber Untamahman, mtt denen ein Betalligungaverhiltni1 besteht 0.00 0,00 0,00 

0,00davon geganOber Kreditinstituten 0,00 

0,00Sonstiges 0,000,00 

Ansetzbare betriebliche Sllluem (außer G~uer, Karperschaltateuer, Einkommensteuer und Solidaritatazuschlag) 0,00 0,000,00 

davon KFZ.Steuer 0,00 0,000,00 

0,000,00 0,00davon Grundsteuer 

0,00 0,00davon Sonstiges 0.00 

0,00 0,00Sonstige betriebliche Kosten 

0,00 0,000,00davon IOr sonalige Flmcibilit81*llenllleistungen 

0,00davon fOr die Erstellung/Bereitstellung eines lnformationl1yatema Ober die ~uslastung (§ 10 Ga1NZV a.F.) 0,00 0,00 

0 ,000,00davon auaderV0111abezurRed.-ungderMa~gamil1§21 Abs.1 GasNZV 0,00 

0,000,00davon fOrdie Einrichtung und den Betrieb einer Handelsplatlfonn § 12 GasNZV (§ 14 Abs. 1 GasNZV a.F.) 0,00 

0,000,00davon für die Dun:hführung der Versteigerung nach§ 10Abs. 6 GasNZV a.F. 0,00 

0,000,00davon aus -in.glichen Vereinbarungen mit Dr!ttan nach§ 9 Abe. 3 Nr. 1 GaaNZV (§ 6 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 GaaNZV 1.F.) 0,00 

0,000,00 0,00davon Wartung und lnslandsetzung 

0,000,00davon Konzessionsabgaben 

0,000,00davon Mieten, oonstiga Pachlzlnsen, sonstige Leuingman, Gebllh„n und Beitrage 

0,000,00davon Versicherungen 

0,00 0,00davon BDrobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 

0,00davon Postkosten, Frachtkosten und lhnliche Kosten .. 0,00 
·­

F 

Anlage 1-NB 

Netzkoaten 
gem.GuNEV 

[€) 

.. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

O.M 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

----< 

- ··- · 

::!: 

~ 
,...!_ 
~ 
~ 
,.1. 
~ 

~ 

24 

25 

„ 


"6 

A 

Unternehmen 
Altlenzeichen 
Betriebsnummer 
Netznummer 
EHB 

Nummer 

1.1 .2.6 

U .1 

1 

3 

42 

43 1.5.1 

1.5.2 

45 1.5.3 

1.5.4 

47 1.5.5 

48 1.5.6 

48 1.5.7 

1.5.8 50 

51 1.5.9 

02 1.5.10 

53 1.5.11 

54 1.5.12 

­
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1 

t! 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARegV 

Anlage 1-NB 

3 - Netzkosten ­
J:: 
...§.. Unternehmen 

J.. Aklenzeichel1 
;r_ Betrtebanummer 
,.!. Netznummer 

EHB 
~ 

Netzkoei.n KOrzung HlnzuNChnung Netz-n 

Nummer K­ g1H11.Ne~ber dun:I> BNelzA 
(-mt) 

durcllBNat2A 
(gaumt) 

gam.GuNEV 

11 [EJ [€] [€] [€] 

55 1.5.13 davon Rechts- und Beralunll"koatan 1 0,00 0,00 

68 1.5.14 daVon Spon90ring, Werbung, Spenden 1 0,00 0,00 

57 1.5.15 davon Reilekosten und Au&lllaungen ' 0,00 0,00 

68 1.5.16 davon Bewirtung und Geschenke ·-­ 0,00 0,00 

68 1.5.17 davon Einzelwertberichtigungen und Abochnllbungen auf Forderungen 0,00 0,00 

60 1.5.18 daVon Entgelte fOr wnn-ne Netzkosten nach § 20a GasNEV 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 1.5.19 davon Sonstiges 0,00 0,00 

82 2 Kalkulatorische Abschreibungen 572,49 

83 2.1 Abochreibungen Sad1anlagewnnogen 572,49 - · 
64 2.2 Abachreibungen lm~lea AnlagewnnOgen o.oo 0,00 

85 2.2.1 Konzessionen, gewmblic:he Schutzrecble und lhnliche Rechla und Welle sowie Lizenzen .,, IOlchon Rechten und Wmmn 0,00 0 ,00 1 

88 2.2.2 Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 2.3 Abschnlibungen auf Fananzanlagen und auf Wartpapienl des Umlaufverml!geM 0,00 0,00 0,00 0,00 

„ 2.3.1 Abschreibungen auf Finanzanlag.,, 0,00 0,00 0,00 0,00 

89 2.3.2 Abachrelbungen auf Wertpepienl dee UmlaufvermOg­ 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 3 Kalkulatorfsche Eigenkapitalverzinsung 0,00 

71 

72 

73 

4 

i.L 

5 

Kalkulatorische ~uer 

Nalzkosi.n l.a. ­ Abzug der koatenmlndamclton Erlllaa 

KoslJanmindemde Eri- und Ertrlge 

- ' 
0,00 . 1 

1 
„ 5.1 EriOse aus Konzessionsabgaben 1 0,00 0,00 

78 5.2 Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 o:ool 
76 5.3 Ertrllge aus Bsteiligungen 0,00 0,00 0,00 o,oof 
77 5.4 Er1rlge aus der AuftOSung van Netzanschlu.-ilnlgen 0,00 0,00 om o.ool 
78 5.5 Ertrllge aus der AuflOSung van Baui<aslBnzuschOssen 0,00 0,00 

79 5.6 Ertrtge aus ande111n Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverrn!lgerni 0,00 o.aa 0,00 0,001 

80 5.7 Sonstige z;..- und lhnfiche Ertrage 0,00 

81 5.7.1 Er1rlge aus Finanzanlagen u,001 0,00 0,00 o,ooJ 
82 5.7.1 .1 davon Erlr8ga aus wrzinslichen Finanzanlagen 0,00 o.oo 0,00 0 ,00 

83 5.7.1.2 davon Ertrage aua cash-Poollng 0,00 0,00 0,00 onnl 

64 5.7.2 Ertrlge IUI Fonierungen, IOnstigen Verrnogensgeg-. Wartpapienln und liquiden Mitteln i 0,00 

85 5.7.2.1 Ertrtge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 5.7.2.2 Ertrlge eu1 Forderungen gegenOber verbundenen Unternehmen (z.B. cash-Pooling) 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 5.7.2.3 Ertrage aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betelligungsverhlltnls beai.ht 0,00 0,00 0,00 0,00 

„ 5.7.2.4 Ertrtge aus sonstigen VarmOgensgegenstllnden 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 5.7.2.5 Ertrlge aus Weripapiefen dee UmlaufvermOgena 0,00 0,00 0,00 onn 

90 5.7.2.6 Eltlage aus Kassenbestand, Guthaben bei der Bundesbank und Kreditinstituten 0,00 

91 5.7.2.7 Andere sonstige Zi~ und lhnliche Eitrige 0,00 o.ool 
92 5.8 Sonstige ErlOSe und Ertrtge 0,00 

83 5.8.1 Erl- aus der Bereillllellung 10nstiger Hilfsdienste gemaß § 5 Abs. 3 GasNZV a.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 

"4 5.8.1.1 Er1osa aus dar Herstellung bestimmter Gasbeschallanheilen 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 5.8.1.2 ErfOse aus Nominierungseraatzverfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 

88 5.8.1.3 Erloae aus e1Weilertem Bilanzausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 5.8.1.4 Er1- aus sonstigen Flexibililllsdienstleiatungen 0,00 - 0,00 0,00 0,00 
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·~ - --~ Anlage 1-NB 1 

t! 
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

3 - Netzkosten ­
:I 
...§... Untamehmen 

..!.. Aktenzeichen 

.1.. Betriebsnummer 

..!.. Netznummer 

~ 
EHB 

Natzkoamn KOrzung Hlnzu„chnung Netzkosmn 

Nummer Kosmnart 
gern. Netzbetreiber durch BNetzA durch BNetzA gem. GasNEV 

(g-ml) (g ...mt) 

11 [E] [E] (E] [E] 

98 5.8.1.5 Ertose aua anderen arforderiichen sonstigen Hilfsdiensten o.oo 0,00 0,00 o.oo 
99 5.8.2 Nicht zur1lckgesteltte Er108e aua VerateigeNngen gemall § 1 O Abs. 6 GasNZV a.F. o.oo o.oo 0,00 0,00 

100 5.8.3 E~ose au• Auflösungen von RDckslellungan gemall § 1 O Abs. 6 GasNZV • .F. 0,00 o.oo o.oo 0,00 

101 5.8.4 E~Ose aua Verk•uf von EntspaMungastrom 0,00 0,00 o.oo o.oo 
102 5.8.5 Er10S8 aus Oifferenzmengan o.oo 0,00 0,00 0,00 

103 5.8.6 Andent oonstige Erlaae o.oo 0,00 0,00 0,00 

10< 5.8.7 Andere aomdige Ertrage -­ . 0.00 

105 l.b. -oai.n l.b. nach Abzug kcmanmlndamdar Erl6ae ---·-­ -----··­

Seite 3 von 16 
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Anlage 2.1-NB 

::r 
1 

Bestimmung dn Au•ganganlveaua für die 2. Regullerungaperlod• gem. t 8 Abs. 1 ARegV 


• - Kalkulatorische Abschreibungen 
t­
,...!. 
~ Unternehmen 
i-!, Aktenzelch1111 
~ Betriet.rummw 
r!- Netznumm• 
~EHB 
ID 

Kalkui.tort.oh8 Ab9clltntlbung Kalkua.tor19GM Amchrwlbung Kolku-•Alloc:hro!IMulg Summa der UJuiltDrilchen 
oulAKIHK.­ out TNW-llulo aufAK/HK..e.lo Ab.dar11lbun11en 

AnJmoengruppe !Ur ALT .......... 
multlpllzi.rt ml dilr FK4uotll 

IUrALT-Anlopn 
m11lllpltzlastmltderEK.Quc* 

1UrNEU-Anllgn 

11 III III III III 

1t, GrundlCDdcunllQen. Bauten tDr Tr1napoft#-.1r1 D D 0 0 

,.a-gobau<11 0 0 0 0 

l1' Voiwallu--do D D 0 D 

l to Gl-lagon,EMnbohnw111J911 0 0 0 0 

,. le0tllftll11.tltb1ng (ohne EDV, WerUeuglllGerlle); Vennltaungllllnrichtungen D 0 

-
I t7 W1rlcmugell3erllit 0 D •I D 

11 
Llatranrtchtung D D 0 0 

11 H•ntware 0 0 1 

8­
'° 

0 0 -·­ ·-

1 ., ~ 0 D 0 0 

1.,., 8ohwetf9hrzeug11 D D 0 0 

23 Gooboh­ 0 D D 0 

1„Er-.rdlchtllna 0 0 D D 

,„-'~ 0 0 D D 

1211 Plplng und Arm-• 0 D D D 

27 Gam..anlagen 0 D 0 c 

211 Slchom-r1dltun-(E~-nlog„) 0 D 0 0 

21
. IA-undEn~nik(E~ronlogon) 0 0 D 0 

311 
Nolrononlogon (~lch-gan) 0 0 0 D 

3t V.tc:ehr.wege 0 " D c 

,.., 11~-fll-"""'••llw 

„ _PI......_.„„ 
l 

a 

1 -
0 ö 0 

1„ ilt.....fl gell l ....... II II ...„~Ull'N*-11„ ___....„„ Q 0 0 c 

'"' 
0 0 0 c 

l '.'111 ~etut.eu~...~l ....uneen hfil _,,,...• 1e t. 0 d 0 D 

37 
iRMrlmllMllllllH•l.1t11 ti• .....11ntM811111MUIWWl•'8• 

~ 
0 0 D 1 

I• Rohriollm~ngonßraugua(>DN150) 0 0 0 0 

31 
Rahrlllungm+t.uun.chlu..t.IUngen Duldller Gu. D D 0 0 

„ Rohrlolu•--•aon PolyllhJ!on (PE-HD) 
- -

41 
Rohrlollungon/HlllNlllCll-ngan Polyolll)lchlorld (PVC) D 0 D 0 

1a'"'""""""'_'""_"" 0 0 D 0 

1„ M-... 0 0 0 0 

1 " Slctwrhelllelnrlohtung111 (RotitllllungenlHaUHn•chlUllldungen) D 0 0 0 

1„ GMzlhi.t dmrV..teaung i 1 

1„ ll••odnlo"'-/Zlhlenwglor 0 0 

la~ 0 D •I •I 
40 Rog-r1chtungan 

1... Slcherh~riahtung•n (M..., Regel- und Zlhlermnlagen) D D •I •I 
1

M L91- und EnetdMchnllC (M..., Regel- und l.lhlerant.gen) 0 0 

Ot Vordlohlor In -lrllagon 0 0 0 0 

52 
N•b9rt•nlagen (rffu.., Regd- und Zlhleranlagen) 0 0 0 0 

„ Gobludo (M-. Regal. und Zlhleronlogan) 0 0 D 0 

54 
F1rnwirUnlmgen 0 0 D 0 

05 
GESAMT 1 
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1 Anlage 2.2-NB 
::I: 

Bestimmung des Auagangenlveaua fOr die 2. Regullerungeperlode gem. § 1 Abs. 1 ARegV 
3 - Kalkulatorlache Restwerte des Sachanlagfi8rm6gens ­

J: 
~ Unternehmen 

~ Aktenzeichen 

...!... Betrtebsnummer 

...!. Net.nummer 

+a EHB 

Kallrulaloll9cher-rt Kallrulalarl1Cher -rt KallrulalarllCher-- Kallrulatarlacher- Kalkulalarlacher­ Kalkulatarlacller-rt 
•Uf AKIHK-Bui. •Uf T1ilW-8ul9 •Uf AKIHK-Bul• •Uf AKIHK-Bui. •UfTNW-Bula •Uf AKIHK-Bulo 
IUr AL T-Anl•a•• tor ALT-An119en fOr NEU-Anl•a•• torALT-An.., fOrALT-An„ ftlr NEU-Anl•a•• 

Anllla•narvppen 
(Anfllna•-•dl (Anfllna•-•dl (Anfllna•-•dl (End-nd) (End-nd) (End-nd) 

[I] [CJ [I] [I] ICI [EJ 
11 

12 
Gnindl!OWsnlagen, Bauten fOrTninspcllwesln 0 0 0 0 0 0 

13 
Bllllfebsgeblude 0 0 0 0 0 0 

1
• Vo"'81tungsgeblude 0 0 0 0 0 ( 

15 
Glel1snl1gen, Elsenbllhnwagen 0 0 0 0 0 0 

18 
Geschlllsauslfallung (ohne EDV, Wertcuuge/Gertte); Vormilllungselnrlchtungen 0 0 0 0 

17 Wert<nuge/Gerlle 0 0 0 0 0 0 

18 
,Lllgerelnrlchtung 0 0 0 0 0 0 

19 
Hanlwani 0 0 1 0 0 

20 
sonw.ni 0 0 0 0 0 

21 
Lalcl!lfllhlzeuge 0 0 0 0 0 0 

22 
SChwelfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 

23 
Gubehlller 0 0 0 0 0 0 

~ EnlgHvenllchtung 0 0 0 0 0 0 

25 
GasrelnlgungHnlagen 0 0 0 0 0 0 

26 
Piplng und Annatunin 0 0 0 0 0 0 

27 
Gumeaunlagan 0 0 0 0 0 0 

28 
SlcherllellHinrlchtungon (Erdga1vonllchhlninl19en) 0 0 0 0 0 0 

29 
Lolt- und EnerglelKl!nlk (Erdgasvenllchleninl9gen) 0 0 0 0 0 0 

30 
Nebenlnlagen (Enlgasvenllcht01aOlegan) 0 0 0 0 0 0 

31 
Vlll<ehrswege 0 0 0 0 0 0 

• ) 1 r 
. 

32 
-P!!-- 1111« ~ ___j- - ·- .· L.11111111 PE--• II.,_ ~ ~ 0 0 0 ( 

33 

34 

__.-,c1111 ... „..., 
0 ' 0 0 0 c 

35 -~ ...-···­ ~ 0 0 0 0 ( 

38 ---181M1r 0 0 0 0 0 0 __ ., .... 
0 0 ti 0 0 0 

37 ·­ - -

38 
Rohf1elbmgen.ttou1an1chlussleltungen GniuguM (> ON 150) 0 0 0 0 0 0 

39 
Rohrte!lungon/Hausanachlu11Jeltungon Duklller GuH 0 0 0 0 0 0 

Sellehon 18 
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1 Anlage 2.2-NB 
:I 

Bestimmung das Ausgangsniveaus fOr die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 
3 

].: 
- Kalkulatorlsi:he Restwerte des Sachanlagevermögens 

~ Unternehmen 
_§_ Aldenzelchan 

..1­ Batliablnummer 

~ Netznummer 

...!.. EHB 
10 

Kallkullllollacller­ Kailkulalorlacller-n Kallkulalol1ecller -n Kai-·- Kallku-- Kallku--· ­
•Uf AKIH!Wlula •UfTNW..,_.. aUfAKIHK.aula aUfAKIHK-llaala aUfTNW-8ula aUfAKIHK.&ala 
fQr ALT-Anlagan tllr ALT ""'11agen tllr NEU-Anlagen torALT-Anlagen IQrALT-Ani.pn tor NEU-Anlagen 

Anlagangnippen 
(Anfanpllulandl (Anfanp-dl (Anfangallutend) (End-dl (End-ndl ,_....) 

ICI ICI (CJ (CJ (Cl ICI 
11 

'40 RolvlellungenlHauoanldlluallellungen Poly9Ulylen (PE~D) 
-

41 
Ronriettungen/HauAn1clllulllettungen Polyvln,lclllorid (PVC) 0 D D 0 D 0 

42 
Armlllulllfl/Armawrenllallonen 0 0 D 0 D D 

43 
Molcll1cllleuAn D D 0 0 0 0 

44 
Slcherlleltlelnrichtungen (Ronriettungen/Hau1anlclllu11lellungen) 0 0 0 0 D D 

45 
GudhlerderVarteilung 

:I 
1 

Mi HausdruGlcregler/Zlhlo119glor oj D 

.1 :1ol -
47 

1Ae11elnrlclllungon 0 0 

48 
Regelelnllchlungen 

-
49 

Slcllerll-nrichlungen (MH•, Regel- und ZAhleranlagen) 0 D D D 0 0 

50 
Lelt- und Energietechnik (M„„, Regel- und ZAhleranlagen) D 0 D D 

-
ti
1 

Vllldichter In Ga1mllcllanlagen D 0 0 0 0 0 

52 
Nebananlagen (Ma.... Rege~ und ZAhlaranlegen) 0 0 0 0 0 0 

$1 Geblude (M...., Regel- und Zllhlaranlagen) 0 0 0 0 0 0 

54 
Femwlrt<anlagen 0 0 n 0 0 0 

'55 GESAMT - 1 
-----' 

Sde6von 16 


­



-

m

 
, ­

-
-

-
-

D
 

,,..---.-­
T

""D
"--.­

-
0 

~
 

1 
... 

-
D

 
-

-
D

 
D

 
D

 
" 

,....... 
-­

:i;: 
h

.., 
'I

III 

!
J 
-
~
 

J! 
2 

·11~ 
......-­

.-,,.-
--.,,­

-
D

 
D

 
D

 
D

 
D

 
-.,-­

D
 

-
D

 
D

 
D

 
" 

" 
D

 
D

 
D

 

~
 

1 
li!: l

• 

....,,"D
 

--.-- -.. 
i: 

1 
" 

D
 

D
 

D
 

-
D

 
~
 

D
 

D
 

-
D

 
D

 
D

 
D

 
D

 
D

 
D

 
D

 

z 
l

' t 11
2 

l
0 

1i
1

1 1 
D

 
D

 
D

 
D

 
--.-->

-o
 

......--..­
-

D
 

D
 

D
 

D
 

u 
D

 
D

 
D

 
D

 
u 

>
 

1
1 Jl

. 1 
1 j 

li!: 
P

o
 

1 1
!I 

f
Ei !, 

.,. 
-..-->

-o 
--.-- ..... 

......... "' 
-­

„ 
u 

u 
u 

u 
D

 
u 

-
" 

...........-~ 

&
iii

tli::a 

1
~
 u 

1 
2 

j " 
•

il ..i­

1 
-

„-
1 

....,,1--o 
....,,r

ir
 

>
-o

 -
0

 
" 

,...._ 
i-e 

D
 

u 
u 

D
 

D
 

u 
" 

....,,_..,_ 

il 
i i -

u 
a 

"
1

 
t 

~ J li!: j
.
~
 

1
!i 

I'
j i 

1 
u 

D
 

....,,h
r
 

--.----.-­
---.--""" 

u 
" 

u 
u 

D
 

u 
u 

" 
-
0

 
--
~
 

l 
\ 

~· 
11

2
J 

1 1 
f 

1 
1 

i 
" 

1
! 1 1 

L
... 

1 
i 

t 
d 

1 
! j 

t 
m

 

1 1
t 

1
1 

i 

II
1 

1 
.E 

1 
1 

1 i 1 1 f 
1 

1 ' 
f 

1 
1 

1 11 1
1

l 
1 

1 1 f 
t 1

i 1 
11

1 
1 1 

1
i 1 

1
~ 1 f 

11 
i ~ 

~ 

~ 
~ 

1 ~ 
~ 

„ 
i 

1 
1 

l 
1

i i 
i t i 1

1 
1i 11i 11 f 1 

l 
1 1

1
1 

1 i f 
i 

! f 
1 1

1 
~
 

ullffi 
1 

~
 

P.! 
~ 

: 
N

 
~ 

~ 
;:; 

~
..; 

~ 
~ 

~ 
~ 

E
 a a ~ 

~ 
N

 
~
 

~ 
~ 

;;; 
;;; 

; 
~ 

;;; 
;; 

;; 
;:; 

:; 
... 

„ 
• 

„ 
" 

;;
„ 

„ 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
„ 

" 
"

-t:"I 
"l„1•1•1,..1•1 •1~1 

::: 
~
 

' 
~
 

~
 

~
 

~
 

~
 

~
 

R
 

~ 
II 

II 
~
 

1 
• 

~
 

1 
1 

R
 

~
 

A
 

R
 

~
 

N
 • 

~
 . • 

e 
„ 

Q
 

" 



m
 

11 
w

 
0 

w
 

w
 

w
 

;; 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1
z "' G

I 

lf 
l1 

-~ 
I' 

i: 
.. 

11~ 
w

 
w

 
w

 
w

 
w

 
w

 
0 

..... 
" 

" 
0 

0 
-

. 
1 

1 

. 
1 

i: 

l l
• 

~
 

..... 
r-is­

.,.. 
i; 11 • 

w
 

w
 

w
 

0 
w

 
0 

w
 

ro­
r„

z 1 l 
~
.
 

" 

l
0 

1 
~ 

1 1 
,. 

1 f 
,., 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

" 
..... -..­

1 

>
 

j 
-

f 
"' 

i 1
i:

„ 
1 ~ . 

1 1
ii 

f 
.. 

.
... 

... .11
E!g 

w
 -

w
 

-
0 

-
., 

• 
0 

" 
·
~
1
-
-
-
T
,
 

-..... „ . 
&

iii 
.~„

f i
1

-

u 
. II 

1 
i: 

• 

N
­

J 
ro

-n
.!l­

11 • 
w

 
0 

0 
w

 
w

 ll 
0 

0 

· ~

u 
1 

l il 

l 
~· 

l 

1 
~ ~t

D
 

-
li­

1 1 1

il 
f 

.J 

~ 
"' 

-. 
•• 

'r.tl 

!j 
1

J 

w
 

w
 

w
 

w
 

w
 

w
 

w
 

" 
..... " 

~ · 
~ ~' ~ 

·~ 
E

 
·~ 

'f 
~ 

u 
J 

:1
i: 

1 
' 

f 
tJ ," 
~i 

1 J 
„ 

I 
i 

i 
1 

f f 
i 

1 
l 

i; 
1 

11 1 
j

„ 

~ 1
. 

.:! 
i 

1 
i 

.
1 

1 ! 
f 

-
1 1'1 

i 
li l 1 

l 

11 

1 
! 

J 
t

1h 
f 1 11 

J 
1 11 

1 

11 
j 

i 
' 

III 
1

1 
1i i 

1 2 1 11
l

1 1
1 i f l 1 

f 1
~ j f j 

c 

111 ffi 
1z 

~ 
~ 

„ 
: 

3 a a
„ 

„ 
~ 

:; 
cd 

„ " 
„ 

;; 
~ 

=
 "' 

~ 
:: 

!! 
~
 

~ 
~ 

... ri 1 
"'l•l•I • 

""l •
l
•
I~ 

:: 
~ 

' .
' 

~ 
' 

' 
II 

i; 
~
 

g 
1 

• • 
~
 

III 
1 

II 
; 

g 
g 

1 
• 

1 


i 




" 
 1 B c 

Anlage4-NB1 

z 
Bestimmung das Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gem. § 6 Abs. 1 ARagV 

• Kalkulatorische Elgenkapltalverzlnaung gem. § 7 GasNEV • 2.. 
~ 

~ Untamallmen 
Aktenzeichen...!.. 
Betr1ebsnummer 

..!. 

..]_ 
Netznummer 

EHB
-fo 

-11an-..dlg• POllltlon•nP11111Uon 
pm.GHNEV 

11 


12 Betr1ebsnotwendlgea VermOgen gem. § 6 GeaNEV (BNV 1) 


13 Betr1ebanotwendigea Eigenkapital gem. § 6 GeaNEV (BNEK 1) 
 J 
1• Eigenkapitalquota gem. § 6 Absatz 2 GeaNEV (EKQ 1) 


15 Fremdkapltalquote gern. § 6 Absatz 2 GeaNEV (FKQ 1) 


16 KallaJlaloriache R~ AnlagevermOgen A!tanlagan zu AKIHK multipliziert mit der Fremdkapitalquote gem. § 6 Absatz 2 GeaNEV 


17 Kalkulatorische Restwerte AnlagevannOgen Altanlagen zu TNW multipliziert mit der Eigenkapitalquote gem. § 6 Absatz 2 GaaNEV 
 ·~ .. Kalkulaloriache Restwerte AnlagevermOgen Neuanlagen zu AKIHK18 

19 Biianzwerte der betrlebanotwendlgen Ananzanlagen und Biianzwerte das betrlebsnotwendigen UmlaufVermOgens 

20 -banotwmndlgu V•nn011•n 11.m.11 GHNEV (BNV II) -
21 Steuerantall dar Sonderpostan mit ROcldageantail -
22 Abzugskapital 

23 Verzinsliches Fremdkapital 


~ B.art....n-ndlg• Elg•napllal ll•m. § 7 GHNEV (BNEK II) 


25 Eipnkapltalquote gem. § 7 Ga1NEV (EKQ II) 
 ·I 
!26 auf Altanlagen -lander Anteil dea betr1ebanctwendlgen Eigenkapitala gern. § 7 Absatz 3 GaaNEV 

27 auf Neuanlagen entrallender Anteil des betrlebsnotwendlgen Eigenkapitals gem. § 7 Absatz 3 GeaNEV 

28 Betr1ebsnotwendigea Eigenkapital gem. § 7 GaaNEV bis EKQ • 40 % - davon entfallend auf Altanlagen 

Betrlebsnotwendlgea Eigenkapital gern. § 7 GeaNEV bis EKQ • 40 % - davon entrallend auf Neuanlagen
29 


30 Betrlebsnotwendlge1 Eigenkapital gem. § 7 GaaNEV Ober EKQ = 40 % 

-

31 ValZinsung das betriebanotwandlgen Eigenkapitals (§ 7 GasNEV) bis EKQ =40% - davon enllallend auf Altanlagen 1 
32 Verzinsung des betrlebsnotwendigan Eigenkapitals (§ 7 GeaNEV) bis EKQ • 40% - davon entfallend auf Neu„lagen 

33 Verzinsung des betrlebanotwendlgen Eigenkapitals (§ 7 GaaNEV) Ober EKQ • 40% 1 

a. SUMME Elg•nbpltalvelzlnaung ____. 

Sette&wn 18 



A 1 B c 
1 Anlage 5-NB 

2 -
Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 2. Regulierungsperiode gern. § 6 Abs. 1 ARegV 

- Kalkulatorische Gewerbesteuer gern. § 8 GasNEV ­-3 

4-
Unternehmen-5 

6 Aktenzeichen-
7 Betriebsnummer-

-8 Netznummer 

-9 EHB 
10 

Position Positionen gem. GaaNEV 

11 

Hebesatz
12 

Steuermesszahl
13 

Gewerbesteuersatz
14 

Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gern. § 7 GasNEV 15 

Kalkulatorische Gewerbesteuer gem. § 8 GasNEV 16 
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Anlage R 

Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulie­

rungsperiode zum Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

1. Vorbemerkungen .............................................................................. .. ....... ............ 1 
2. Positionen im Regulierungskonto ......... ..... ............................................................. 2 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen .......... ..... ............. 2 
2.1.1. Zulässige Erlöse .. ... ..... ........... ... .. ..................... ....................................... .. .... . 2 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 ............... ...... ......... .................. .. .... ..... ............... ... ... 3 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 ........................ „ ....... . ... ....... ... „ ................ „ ... „ .. „ ... . 4 

2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 .. „ .. .... . .•...... „ .. „. „ .. „ ......... .. .... „ .... „ ..... „ ... „ ........ „ „ . 6 


2.1.2. Erzielbare Erlöse ....... „ ...............•... ................. „ ..... „ „ ... „ „ „ „ . . „. „ .........•... „ ... 9 

2.2. 	 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ................................................................. 9 

2.3. 	 Differenz aus volatilen Kostenanteilen ...... ....... .. ........... „ .. „ ... . . „ ••....... „. „ „ ........... 10 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 
diesbezüglich enthaltenen Ansätzen ..... ... ....... ................ .. .... ........... ..... ............... 10 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode ...... .... . 11 

3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2011 .. „.„„ .„„.„......... .. ... 11 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 

Abschläge .. .................................... ..... .... .. ...... .. ................... .......... ...................... 12 
3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge .. .„„„.„.„.„ „. „ ..................... .. „„„ .. . „ ....... ... „ 14 


1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 

Abs. 4, 34 Abs. 2 RegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Regu­

lierungskontos zum 31.12.2011 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschläge 

sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulie­

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2011 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst im Jahre 2013 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2011 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten ab 

dem Jahr 2013. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durch­

schnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 4 S. 3 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung 

im Jahr 2012 und den gesamten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durch­

schnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpa­

piere inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2002 bis 2011 in Höhe von 3,58 %. 
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2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Gasbereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 RegV zulässigen Erlösen und den vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV}, 

2. 	 die Differenz aus den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kos­

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 5 Abs. 1 

Satz 2 ARegV i. m. V.§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV}, 

3. 	 die Differenz aus den im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV (volatile Kosten} und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal­

tenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV} sowie 

4. 	 die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung 

entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Er

lösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Än

derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung 

durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21 b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie § 44 GasNZV verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV}. 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten drei Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 

Jahren 2009, 2010 und 2011 entstandenen Differenzen sind der Anlage R1 .2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 


Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netz­


betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 


Regulierungskonto zu erfassen. 


2.1.1. Zulässige Erlöse 


Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1, 2 


ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalender­


jährlich vom Netzbetreiber anzupassen. Gemäß § 24 Abs. 3 ARegV finden im vereinfachten 


Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV in 


Verbindung mit § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV keine Anwendung. 


­

­
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Anpassungen der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7 und 9 bis 11, 13 

und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) sind somit 

im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV findet im Gasbe­

reich keine Anwendung; Anpassungen der Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme 

vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst­

Abgleichs in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des 

Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) ergeben. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrerlösab­

schöpfung nach§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 10 GasNEV (analog) erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV Anpassun­

gen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

ARegV) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV (Qualitäts­

element) war für den Zeitraum 2009 bis 2011 nicht relevant. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG vom 08.12.2008 (BK9-07 /883) eine kalenderjährliche Erlösobergrenze für das Jahr 

2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze findet sich in Anlage R2. 

In der Anlage R1 .2, wird die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezügli­

chen Angaben des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 GasNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regu­

lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­

grenzen enthalten. 
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Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 10 GasNEV stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten · kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam­

mer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 abzustellen. 

2.1.1.2. Zulässige Erlöse 2010 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 findet sich in Anlage R2.1 in Zelle D15 und wird dem entsprechenden Wert 

des Netzbetreibers gegenübergestellt (Zelle C15). 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber gemäß§ 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu­

lässigen Erlöse des Jahres 201 O geprüft und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

10.06.2011 die aus ihrer Sicht zulässigen Erlöse mitgeteilt. 

Mit Mitteilung vom 29.06.2011 hat der Netzbetreiber geäußert, dass hinsichtlich der Erlös­

obergrenze 2010 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf besteht. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2.1 Zelle G15 und H15 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze (Zelle F15) 

gegenübergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2010, in die einzelnen 

Bestandteile der Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2 

in der Spalte F. 

2.1 .1.2.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2.1 

Zelle E23 dargestellt. 

Der Netzbetreiber hat einen abweichenden Verbraucherpreisindex gegenüber. der Bundes­

netzagentur angewandt. 
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2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6bis11, 13 und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 
3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß § 

24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Eine Anpassung der Er­

lösobergrenze aufgrund einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist dem­

nach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen. 

In Anlage R2.1 Tabelle 82.2 ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfah­

ren ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und D33 "Erforderliche Inanspruch­

nahme vorgelagerter Netzebenen"; vgl. Abschnitt 2.2) eine 0 eingetragen. In der zweiten 

Tabelle (ab Zeile 47) findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren außer in den 

Zellen C52 und D52 „erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" (vgl. Ab­

schnitt 2.2) keine Eintragungen möglich. 

2.1 .1.2.3. Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. 
§ 1 O GasNEV (Periodenübergrelfende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 Gas-

NEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.1 Tabelle B2.3 darge­

stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers finden sich in der Zelle E72. 

Der Netzbetreiber hat einen vom Beschluss der Bundesnetzagentur abweichenden Anpas­

sungsbetrag angegeben. 

2.1.1.2.4. 	 Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 
i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 1 O 

GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle B 2.4 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E 79. 

­

­
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2.1 .1.2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 
S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Eiweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr.1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.1 Tabelle B2.5 dargestellt. Ab­

weichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E 86. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Eiweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen auf Grund eines Eiweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden 

Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.2.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 . 
Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.2.7. 	 Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 
Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet. 

2.1.1 .3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage R2.2 in Zelle D15 und wird dem entsprechenden Wert 

des Netzbetreibers gegenübergestellt (Zelle C15). 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber gemäß§ 28 Nr. 1 ARegV mitgeteilten zu­

lässigen Erlöse des Jahres 2011 geprüft und dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

12.02.2013 die aus ihrer Sicht zulässigen Erlöse mitgeteilt. 

Mit Mitteilung vom 05.04.2013 hat der Netzbetreiber geäußert, dass hinsichtlich der Erlös­

obergrenze 2011 aus seiner Sicht kein Anpassungsbedarf besteht. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2.2 Zelle G15 und H15 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze (Zelle F15) 

gegenübergestellt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze 2011 , in die einzelnen 
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Bestandteile der Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2 

in Spalte G. 

2.1.1 .3.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 
Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 201 1 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 107,00 zu verwenden. 

Abweichungen im Vergleich zu den Angaben des Netzbetreibers werden in Anlage R.2.2 

Zelle E23 dargestellt. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6 bis 11, 13 und 14 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 
3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten bleiben gemäß 

§ 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgaben unberücksichtigt. Eine Anpassung der 

Erlösobergrenze aufgrund einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten ist 

demnach im vereinfachten Verfahren nicht vorgesehen. 

In Anlage R2.2 Tabelle B2.2 ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. Im vereinfachten Verfah­

ren ist in den jeweiligen Zellen (bis auf die Zellen C33 und 033 "Erforderliche Inanspruch­

nahme vorgelagerter Netzebenen"; vgl. Abschnitt 2.2) eine 0 eingetragen. In der zweiten 

Tabelle (ab Zeile 47) findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenom­

menen Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. Auch hier sind im vereinfachten Verfahren außer in den 

Zellen C52 und 052 "erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen" (vgl. Ab­

schnitt 2.2) keine Eintragungen möglich. 

2.1.1.3.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. 
§ 10 GasNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 Gas-

NEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist in der Anlage R2.2 Tabelle B2.3 darge­
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stellt. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers finden sich in der Zelle E72. 

Der Netzbetreiber hat einen von der Bundesnetzagentur abweichenden Anpassungsbetrag 

angegeben. 

2.1.1 .3.4. 	 Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 
i. V. m. § 10 GasNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 10 

GasNEV (analog) stattgefunden hat, ist dies in der Anlage R 2.2 Tabelle B 2.4 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E79. 

2.1 .1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 
S. 1 Nr.1 ARegV) 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) (§ 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 ARegV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2.2 Tabelle B2.5 dargestellt. 

Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz­

betreibers finden sich in der Zelle E 86. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern der Beschluss wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlös

obergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden 

Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

Der Netzbetreiber hat keinen Wert für den Anpassungsbetrag aufgrund eines Erweiterungs­

faktors angegeben. 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 
Nr. 2ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

­
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2.1.1.3. 7. Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze 
Weitere Bestandteile der Erlösobergrenze, die bereits Bestandteile der Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV waren bzw. deren Anpassungen, sind in Tabelle C1 abgebildet. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsäch­

lich im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung gemäß § 16 GasNEV ermittelten Entgelten. 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren Erlö­

se hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. 

Hierbei wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche 

Korrekturen bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rückstellungsbil­

dungen nicht anerkennungsfähig sind. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

Netzbetreiber derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat­

sächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Unter Berücksichtigung des Schreibens des Netzbetreibers vom 24.01.2014 wurden die er­

zielbaren Erlöse für das Jahr 2011 um Euro erhöht. Dieser Betrag entspricht der Dif­

ferent zwischen den Umsatzerlösen im Erhebungsbogen und im Tätigkeitsabschlusses. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jahre 

2009 bis 2011 die in Anlage R3 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

ze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche Inanspruchnah­

me vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze 

Anwendung finden soll. Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthalte­

nen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüber­

zustellen. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 
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ARegV zu ·berücksichtigen. Kostenbestandteile der Biogasumlage können ebenfalls Be­

standteil dieser Differenz sein. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

derjahre 2009 bis 2011 die tatsächlich entstandenen Kosten der Inanspruchnahme vorgela­

gerter Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV übermittelt. In der Anlage R1 .2 wer­

den diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten gegenübergestellt. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltenen bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen Inan­

spruchnahme vorgelagerter Netznutzung. 

2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

ze jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Diese Regelung war 

erstmalig zum 01.01.2011 anwendbar. Die diesbezüglich im Jahr 2011 enthaltenen Ansätze 

sind den tatsächlich entstandenen Kosten dieses Jahres gegenüberzustellen. Die so ermit­

telte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichti­

gen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für das Kalen­

derjahr 2011 die tatsächlich entstandenen Kosten sowie die in der Erlösobergrenze enthalte­

nen Ansätze der volatilen Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 5 ARegV angegeben. In der Anla­

ge R1 .2 wird diese Angabe dem aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Wert gegen­

übergestellt. 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess­
stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­
lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 A.3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender­

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der An­

schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch­
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geführt wird, oder Maßnahmen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG a. F. sowie nach § 44 

GasNZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka­

lenderjahre 2009 bis 2011 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbe­

trieb inklusive der Maßnahmen gemäß§ 21 b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage R1 .2 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2011 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2011 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2011 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen bzw. verprobten Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten des vorgelagerten Netzes und 

der in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 2 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten für Treibenergie und den in der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV 

sowie 

• 	 den Mehrkosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 3 

ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage R 1.2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2011 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch­

schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs­

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für das Jahr 2010 3,80 % und für die folgen­

den Jahre 3,58 %. 

11 von 14 



Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2011 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010 und 2011, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der Anlage 

R1 .1 ist für die Jahre 2009, 2010 und 2011 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin­

sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31. 12 für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2011 kann ebenfalls der Anlage R1 .1, 

Zelle F20 entnommen werden. 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­
schläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2011. Dieser ist für das Jahr 

2012 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 2013 be

ginnt. Weiterhin hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber die Anwendung der sog. opti­

onalen Sonderlösung eingeräumt, um Beträge, die gemäß § 5 Abs. 3 ARegV in den Jahren 

2012 und 2013 zu Entgeltanpassungen geführt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Ab­

schläge zu berücksichtigen. 

Erläuterung zur optionalen Sonderlösung 

Gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, im Folgejahr seine Netzent

gelte nach Maßgabe des § 17 ARegV anzupassen, soweit die tatsächlich erzielbaren Erlöse 

die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um 

mehr als 5 % überschreiten. Bleiben die erzielbaren Erlöse hingegen um mehr als 5 % hinter 

den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen des letzten abgeschlossen Kalenderjahres zurück, 

so besteht ein Wahlrecht für den Netzbetreiber, seine Entgelte nach § 17 ARegV anzupas­

sen. 

Erzielt der Netzbetreiber somit Mehrerlöse in 2009, die 5 % der zulässigen Erlöse überstei­

gen, sind seine Netzentgelte zum 01 .01.2011 zu senken. Die durch die Netzentgeltanpas­

sung entstandenen Mindererlöse im Jahr 2011 gehen in den Saldo zum 31.12.2011 ein. 

Anders ist die Situation bei Mehrerlösen, die im Jahr 2010 oder 2011 erzielt werden. Die An­

passung der Netzentgelte erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 ARegV zum 01.01.2012 bzw. zum 

01.01 .2013 und hätte somit keine Auswirkungen auf den Regulierungskontosaldo zum 

31.12.2011. Die Berechnung der Zu- und Abschläge erfolgt somit auf einer Bemessungs

grundlage, in der die Anpassungsbeträge nicht enthalten sind. Da diese Beträge im Saldo 

­

­

­
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Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich, da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus 

während des Auflösungszeitraums vorgesehen ist. 

2 Um zu verhindern, dass Mindererlöse .des Jahres 2012, die aufgrund von Mehrerlösen des Jahres 2010 entstanden sind, im 

Jahr 2012 im Regulierungskonto für die zweite Regulierungsperiode nochmals berücksichtigt werden, sind die erzielbaren 

Erlöse des Jahres 2012 um den Betrag der Mehrerlöse des Jahres 2010 zu erhöhen. Dadurch wird eine Doppelverrechnung 

vermieden. 
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verbleiben, würden sie bei der Bestimmung der Zu- und Abschläge mitberücksichtigt und 

damit als Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode 

verteilt. Es käme dadurch zu einer doppelten Rückzahlung der Mehrerlöse durch den Netz­

betreiber. Die hierdurch entstandenen Mindererlöse würden verzinst erst in der dritten Regu­

lierungsperiode ausgeglichen. 

Um dies zu verhindern, hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 

04.10.2012 die Möglichkeit eingeräumt, von der sogenannten optionalen Sonderlösung 

Gebrauch zu machen. Diese sieht vor, dass Mehrerlöse, die in den Jahren 2010 und/oder 

2011 entstanden sind und zu einer Anpassung der Entgelte in den Jahren 2012 und/oder 

2013 geführt haben, bei der Ermittlung der Zu- und Abschläge berücksichtigt werden. 

Der Netzbetreiber hat der Beschlusskammer gemäß seiner Mitteilungsverpflichtung nach 

§ 28 Nr. 3 und 4 ARegV vom 03.02.2012 mitgeteilt, dass er im Jahr 2010 Mehrerlöse erzielt 

hat, die 5 % übersteigen und zum 01.01.2012 zu einer Entgeltanpassung geführt haben. 

Mit Schreiben vom 21 .02.2014 hat der Netzbetreiber der Beschlusskammer mitgeteilt, dass 

er von der optionalen Sonderlösung Gebrauch macht. 

Bei der Ermittlung der Zu- und Abschläge wird der Anpassungsbetrag gemäß § 5 Abs. 3 

ARegV ermittelt, der sich aus Sicht des Netzbetreibers ergeben hat. 

Auch bei der Ermittlung der Verzinsung des Jahres 2012 ist soaann zu berücksichtigen, dass 

der Endbestand des Saldos zum 31.12.2012 in Höhe der erfolgten Entgeltanpassung zu kor­

rigieren ist. Das zu verzinsende durchschnittlich gebundene Kapital entspricht dem Mittelwert 

aus dem Anfangsbestand zum 01.01.2012 und dem Endbestand zum 31.12.2012. Bei einem 

Zinssatz von 3,58 %1 ergibt sich die in Anlage R1 .1, Zelle G19 dargestellte Verzinsung.2 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung, der in der Anlage R1 .1, Zelle G20 dargestellt ist. 



3.3. Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu-/ und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2013 bis 2017 

erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch­

schnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,58 %, was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2002 bis 2011 entspricht. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage R1 .1 aufge­

führten Zu- / Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2013 bis 2017. Zuschläge 

auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem negati­

ven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem positiven Vorzeichen versehen. 
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R1.1 Saldo 

BI C 1 D E F G H K M 

Verzinsung und Aufl6sung des Regullerungskonto 

Firma da Gasnetzbetreibers 
Betrlebanummer 
Netznummer 

2012 2013 2014 2015 2011 2017 

10 ,Saldo aua Elnzeldlffllrenzen 

11 


121Vorjahreualdo (JahNAnfulgabastand) 


21 

~In der Verprobung des Jahres 2011 vorgenommene 
22 1 AusschOttung des Regulierungskonto 

~ 
In dar Verprobung des Jahres 2012 vorgenommene 

23 1 Ausschattuna das Regulie!Ull!lskonto 
In dar Verprobung des Jahres 2013 vorgenommene 

24 1 Ausschattuna des Raaullerunaskonto 

131ReguJAnl Tilgung des Saldo aus Ragulierungsl<onto 

141Sondertilgung gemaB optionaler Sonder10sung 

1s1s.ldo 1 ,-- ­
1 

17 1Anzuwandender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

1e1Saldoll 

~ jt= 

I___ I_ 

r-- 1- ,-·1 

1e 1Mlttelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand E: 
-­

--- 1-- ­ ~--
1e 1Verzlnaung da s.tdoa --- r==fl ~-- O,20 IG...mtuldo Regulierungskonto nach Verzlnaung ~ t:= ~ ~ 

2009 2010 2011 

1 ---

zu vertallender 
Saldo 

Jlhrllche Tiigung 

Saldo dn Regullerungakonto 
tzu./Abachlag) 
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RUD--.igo 

Al-­ - - - ·--a - - -·----, - ----c-­··-­ 1DI E G H K M 

!..jDat&n zur Be!!chnunu de& Dlff!!'!nzblltnlgn gern.§ 5 Abs. 1 ARegY derJeh!! 2009. 2011 

[Firmadu GM-lbono 
r-bonummor 
r-ummor 

-chrwlllu Inhalt 2GOI 1 2a1a 1 2011 

Angaben du An.- W.r1o -lchunaon Angobon du ~W.r1o 1 -.:hungon Anglllen CIU Ang•- W.r1o -lchungen 
-lbono BundHnelz­ zuan..-n -lbono Buncleu*z­ zuan.-,i -lbono Buncleu*z­ zuang-n 

• agentur -· agentur W.r1on -ntur W.r1on 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

10 

17 

Ed11&obo111111nze gemlß 5 4 ARegY 

2 ErfoRle~lche tnariiiiruollnahiiii ~--lier 
Nelz•l>en•n gemlß s11 Abs. 2 Salz 1 Nr. 4 ARegY 

3 Yolllllla Koatenantelle gemlB f 11 Abs. 5 ARegY 

Ko&lanv.,.ndorung Masoung / M-ollenboldob 
lnl<I. MoBnahmon aem. § 21b EnWG 

SOnsllges 

n•ch S4 ARAgV zullnig• Ert61e 

erzielb9f9 ErtOu 

tet5acttlktl .malandlne Koa.n 

lnEOO~eM.a. 

tat.ectlllch 1nt:ltand9ne Kolt.n 

In EOG .-.th•lten• Anlltm 

bei 9fttl:fsltw Uistungaerbringun9 .rtst9h1nde 
KoltwtYWlndeNng 

-0,00 0,00 

.L 0,00 0,00 

0,00 0,00 O,Oll 
-
0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00! 0,00 0,00 

0,001 0,00 0,00 

o,ool 

!! 
18 lloldo aua Elnnldll'9n...n 
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R2 Zulässige Erlöse 
B c 1 D E F G 

1 Übersicht ange12asste Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV
2-

3 Netzbetreiber-
4 Betriebsnummer der Bundesnetzaaentur-

2... Aktenzeichen der 1. EOG-Festleauna 
6 Verfahren [vereinfachtes Verfahren -
7 Netznummer 

8-
9 
10 2009 2010 2011 

11 
(
1

) Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 
Abs. 2ARegV KA.inb,t 

(2) Veränderung dauerhaft nicht beeinflussbare 
+ Veränderung KA.inb,t 0,00 1 

12 Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV 1 

(
3

) Vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile nach + KA., 1 
13 § 11 Abs. 3 ARegV nb,o 

14 
(
4

) Veränderung der vorübergehend nicht beeinflussbaren 
+ Veränderung ~b,t

Kostenanteile durch (VPIWPIO-PFt) 1 

(S) Nicht abgebauter beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 + KA 
1 

15 Abs. 4 ARegV b.t 1 
-· QI ·--· WI I~ \ol'WI '"""l lt. II 

1 
16 

(6) beeinflussbaren Kostenanteile durch (VPIWPIO-PFt) + Veränderung ~1 

17 
(
7

) genehmigte Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund 
eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

+EF1 0,00 0,00 

18 
(B) Veränderung des Anpassungsbetrages (VPIWPlo-PFt) 

amEF1 
+Veränderung EF1 0,00 0,00 

(9) Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze .· ..• ·.·.
+Q, ; O;OQ; ·.. ·o;oo 0,0.0

19 Qualitätselement nach § 19 ARegV 
.· · . . - . ~. -

(10) Volatiler Kostenateil nach§ 11 Abs. 5 ARegV + (VKt 
'.. :-~. . 0:90 0;9<) ' . ·. :o.oo

20 

(11 ) Vol~ti!er Kostenateil nach § 11 Abs. 5 ARegV im •' -· -...... .· .· 

-VKo) „„.. . o;oo ~ 
,· ... p;oo Q;OO

21 Basisjahr ., .. 

22 
(12) Nicht zumutbare Härte nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV +NZH1 0,00 0,00 0,00 

23 
(
13

) Saldo Periodenübergreifende Saldierung 2006 - 2008 
einschl. Zinsen nach § 34 Abs. 1 a ARegV 

-PS1 0,00 
1 

24 
(14) Sonstiges (Mehrerlösabschöpfung) -so, 0,00 

1 
0,00 

25 

Erlösobergrenze nach § 4 ARegV =EOt 1 

26 - . - ) 
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R2.1 Nachnochnung 201O -• c D • F Q H 1 J 

Inder E'rt61obergnil'l&ll ..Y~M dtrlr!Oephtrp.... mch 14AbL 3 ~V(aowelt,,.,,._nd9n unlllr&erOc•lchltgungvon VollMl:dJ........MCh 
B..chralbung l 21Ab9.1 ARlllV•owlewan a.cblo..n geml&f 21Am. 21.v.111. t 32Ab9.1 Nr.1 ""-llV) enCMttMe-.rlleftnlcht.,_,nft..._. KmlilNr'ltlile [tJ 

47 - 11i1om.n.n.a&!!: - -­ AIMak:hung Koe1" .........-­---- Anmertunoen .ur PrOrune (Ko.lllnJ Armeltwngen mr PrOfung (ErMIM) 
1„ -111 -lll ..,...III .-111 Bunct.M..... lturlf! ~......-rlQ 

Konnalon•atlgllben (S.b: 1, Nr. 2) 0,00 O;OQ o,ac 0;00 0,00 0,00 

"" 
~ts.lzl.Nr.l) 0.00 o;rj 0,00., 
ErfDrderlche·lnanspruchnahme vm;elagefter Netzebenen (SC. 1, Nr. 4) 0,00 

52 

Glrlebmlgbt lnvtrltldo~ nKh f 23 AR1JQV (Satz 1, Nr. 8) 0.1111 O,« 0,00„ 
Verbleibende Kasten Blaga1 n1dl Abzug Wllzuf9Pluschale (Satz t, Nr. 

0.00 11;1111 0.1111 0,00 0;00 0,00„„> 
Betrieb!lche llt'ld mr!fwrhglliaVerelnbllrvngen zu ~und DJJD 0,0I 0,00

ST !Vemorgungllltletungen (Abec:Nuaa var 31.12.09) (SME 1, Nr. 9) 

Betrieba- und Pel30ll•lrm.tidgkelt (Slllz 1, Nr. 10) O.illl 8,00 0,00 
•• 

BeNla-..biidutG ctn:I ~ im Un1ametvnen und 'ftll'I 
Beltl...d11dllrt.g8Htltl9n ~Klnderderlm ~ .bw:fitfttglen 0;00 0;00 0,00 

5Q BetrlebH.....hl!.rlnen ts.tz 1 Nr. 11) 

!Auflosungvon Bll~nadl~ftrlrgen In o,oo O,llCI 0,00
81 Vltlbfndu119 mit der strom- br#. G„NEV (Sitz: f. Nr. 13) 

KoMan.ac:W 0tGM *'8 Mellnllhmen elna eetn1a.. von 
~.dilefn•MrturnenV.~ 

83 unterllRnen-~._ 3\ 
0,1111 a.-cx D,UJ D,UJ 0,00 O,OC 

summad„ltlalt nicht belnftvnb1191'Ktlet.n.ntelll (EJ 0,00 0,00 0,00 0,00 „ 

•• 
Kalendllljltlf 2010 - IM~ Abwlichung .......... ggQ. AnmMrungen zur Prafung„. III III -"' 
Binm.....,_..nlchtbe'91~~r'Gr2018(CJ 

lf7 

~ B2.3. Meh,... oder Mind.,.rtOH nKh t 10.der GuNEV (2008] 

~r2011 - .....­ -·-­ ~DWPIOfung 
o.t.nQrvDdl-o-ct.r 

1T III "' ·-111 Bun­

1 O.~l'lllletnmvom 
s.Jdo der pedodlln0betgr91fenden S.ldlening 2008 gemlll § 1 O GlisNEV J Buchlua dw Bundelnatllgentur Sct\relben vom 18.02.2010 ror das Kaiendelfahr (€J 

1 -­72 '--­J!. 
76 112.4. MohrollilAbochODfuno .- l 34Abll.1 AR-V l.V.m.110 OUNEV 

~2010 - ·- AbwlGbung ............. ggG. --·­ OalW111JUndl9dar ,. III "' -1'1 Bunde:ln.tupntur 

Wim Netmetrelber In AnAtz glllnc:htw 0 
„„___ 

o.ooj m<i-071113-MEA YClt\ 03.02..2010 

~ 82.5. Arlo­ ung •Ufa111nd olnos EIW911orunaafoldol9 nach § 4 AbL 4 Nr. 11.V.m. § 10 ARooV 

ICalenclerjahr2o10 - aum111~, 

__„_ 
Annledwngen zur PrOl'unQ D•ngn1ncfl9 dw „ III III -III 

e_... 
18 AnpmMUllglb.tng nach i 4Ab8. 4-Nr. 1LV.m.f10AAegV 

0,00 0,00 0,00 

~ r 1 
-.......~-
~........,,...........1 

~ ~ou- • •••"1111!.­
.!!. -FGt„_ 

. --Elt~"*"··~·„ , 
~ 

.--.._ .. ·-i:m.._ 

.!! ...~~--- ... 
~ ...... , .....am, 

~ ~„ .....„'1Z!!!!!-­

~ .___ -
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R2.1 Nachrwchnung 201 D 

8 c D E G H 1 J• 
,,, C1. Weltrtre e..tandlrtll• der ErlO.obergrena, die bereits Butandlrtll der F„llegung der Bundanetugentur nach l 32 Abs. 1 Nr. 1 AR8gV l.V.m. § 21 Abs. 1 EnWG waren 
)! C9GW911:Wlfflanden um.~ wan Voll~ nKlll 121-AllL 1MlltaV-'- van .._,,,a...Qlmlll 21ML JLY..... 1az»a.1 Mr.1 llllmgVJ 

w C1.1 . Douerhattnlclotbeolnlluabaro Kasten nacll & 11Alle.2 Nr.12ARonV(pa_ß_lnv.m....-•-• .,__ ....lllndliim&latwwwwlb.I[ 
_ Ka......,_r201G „~ 101 

8 1(9..071883 YOl'r'I Ol.12.2008D,0010: Pauschalieftw lnwtWonmu•ctdag 

!!!'°' C2.1. Vorilbergoltendnh:ltt_nfl_und __roKootan(.KAvnb,0+11-V....J•KAll,Ol 
eur.id&:a ;:a==r-r o.t.ngrundlaig9 dtr

108 .K11„ndelj9hr 2010 

-
~ 

BK9-07/883 "'°'" 0&12.2009 107 VorDbelgilhend nic::hl beelnnu.baN KoNn KAvnb,D,„ ..._.... „„ 
 llllltlll'lllllwwlDr
,_ „ 1 1 
AW-07/Ml vorn Ol.12.20de 

--
1110 Nicht mbgeb1Ul9 beelnftusablr11 Kmlen ((1-V..J X KM,GJ 

.!!.1 
tt3 C2.2. An-ng dorwrilbergollond nicht -nfluabaron·und -.n-..- aufgrund ypi_ und PF­

"'"""M!e-M„115 Klli.nd9rjmhr2010 

~fnlgdlll'~""lf'kl'+"'tr'a:fgrvnd'VPl,_\lftd' 

PF
11e [(KAvnb,O • ·KAb,Q „(VPl2GOINPIO - '9FZOOl)HICAvnb,,D • KAb,Q 
117 
"1ii C2.3 Mahr. oder Mlnd11Wrt6M nltGh 110 der GMNEV nnnlli ~ _........ 


Kalendtfjlll'lr 2010 ...~120 · ­Sakk1 ~rwifMde Seldiwung20Clll.in.ct!l. a.... MCt1 f M BK9-071113...amO&.12-2005 

Sllldo P9lfcdenllt.rg!Handll Sakf)Mung 2007 9inschl. %"-- Ndl f 34 
122 

O,OCUl1 Abll.1 la\lf.Aba.11ARegV 

BICl-071153 vom. 01.'!2.20080,00 AbB. 1 bzw.,,,._ 1• ARllgV 

SelteChun10 

­

­



R2.2 Nachrachnung 2011 

-.... ..._.. • 


H 

tlN-ber 
1 1 • 1 _____ !;_______ D G 

Betrlebanummar der Bund•netngentur .. 
3 !Aktenzeichen der 1. EOG.featlegung 

4 iverfllhren lverainfachles Verfahren 

5 INetznummer 11 
a iBMchlUA Erwellotungofaktor 2010 

1 illeochluu Mohmtilabsch6pfung 

a !Mitteilung Investitionsbudget I 
9 1a.chlUA§26Aba.2ARogV 

to !Schreiben PerlodonDborg„lfonde Saldlorung 2008 

"~81. Anpassung der Erlösobergranze nach § 4 Abs. 3 ARegV 

.-~~~~~~~~~..-~~~~~~~~~..-~~~~~~~~~..-~~~~~~~~~...-~~~~~~--,.......-..-........,-,-~..-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~-lertOmberg,.,. Mm11 Ettlltpyng c11 
Byndnmlpnnblr 

~ptmilfMtlmyngde 

~rMCht32Am.1 
Nr. 1 ARqY l.Y.m.1 n Aba. 1 l!nWG 

-··--­,..............~ 
t< 

Er!Olobergnina n.:h i 4 ARegV 

10 

..._ ......„-.. 
Nr.1 NtegYLY.m.121Aba.1 EnWG 

lll 

11 

~ 82. Der Anpassung zugrunde liegende Änderungen nach § 4 Abs. 3 u. 4 ARegV

• 
82.1. Änderuna des Verbnluche~ralsgeumtlndexes nach 1: 1 AReaV (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 .6.RanV-

lfl 

MCb l 32 Ab&. 1 Nr. 1 MCegY l.Y.m. I 
21 Aba. 1 EnWG ............ 1110. 

-·lll 

-· ­ 1 -- ­221 geumlndmr. 

Bund!tn!lzMntur- -­g9e1111Bndu:~- Anmerkungen zur PrOfung 

~ 
om Sldstischen Bundesamt ver6ff9nlllcfller 

V.rbraucherpr9ilgeAmtindex du yprkdzttn Kal!mderlah• vor dem Jahr 
23 r das dln Erf611oberarenze ailt" 

-­ au~r 

0,00 

t*Je2.2. .i.nderuna dauerhaft nicht boolnftuuba.., Komnentoilo nach § 11Alls. 2 Satz1 Nr.1 bis 4, 6bis10 und 13, Satz 2 und 3 (§ 4 Abo. 3 Nr. 2 AR-VI 

8-ch'91bUng 

28 

29 

IKonzeuionMb5laben (Sldz.1, Nr. 2) 
31 

IGe"""'"'""''-"""''23......V(Salzt, Nr.6)
34 

iverbJelbende KoBl9n Biogas nlll:h Abzug Wllzunppmachllle (Satz 1, Nr. 
37l8eJ 

Belrillbllche Und ~Vereinbllrungen ZU Lohnzuutz-und 

38 lv..oruunpielltungen (lachluavor31.12.08) (5mlz 1, Nr. 9) 

iBeMNulbldung und Wellllrblldung Im~ und wn 
Betrtebaklndert.geutltlM fDr Kinder dltr Im Nldztler9lch belcblfUgl9n 

40 fBetrlebungeh&igen (8* 1, Nr. 11l 

IAunoaune von BautosmnzulChDlsenlN.tz.nsctlfusskmtenbeltrlgn In 

42 
jVerblndung mit der Sfram. Hw. GlllNEV (Satz: 1, Nr. 13) 

Komn m.r Erl6u - MIBnahmen 9inu BelNibeis von 
GaveraorgungaMtmn, die einer wlrbamen v.rt.hl'lll'IMgUlierung 

44 lunttwtleaen (Satz 3)1aum...„.......____lll 

„ 

In d9r Erl0eobefll1ll'IDI umM fnt!•ynq dtr BundnnllzMenhtr MCb i 32 Am. 1 Nr. 1 MagY 1.v.m.121Am.1 EnWG enthallMe Huerhd nicht 
beelnll~-- KoetilMnlllße [€) --lll 

\l.OOI 

O;OC!I 

0;001 

o,ilol 

'il;OQI 

-11.'CJOI, 

'0.00 

·­ · 
a.aol. 

Byndnnllpqtntyr

-lll 
o,oo: · 

-oiool 

D.<Q!JI: 

11,001 · 

- 0.00' 

0.001 

Q;ilo]' 

it.aol,,, 

-..,_lll 

: >~. 

. . •. ; 

O.'CJOI 

___.__L 

0,00' ' 

,_ 

jJ,QJ; 

- o.aol 

a,001 

aun„nttppentyr 
-l'Q 

.'~· 

, .. .__:_::_ 

g,001 

O.Dlll 

'> 

D,Oc 

0.DI 

a,001 

ErtDsabergrma ptmll An_.,np dtr ErHllpMrprtnp MCh '4 Am. 3 u." 
ARagY (llOW9ltwm.nclen unt.ra..oclmlchligun von Voll~ 

MCh l 21Mm.1 AffaaY 90Wlll van a..dllO... a-mH 121 Ab9. 21.Y.m. 132 
Aba.1 Nr.1 ARlgY) ~ 

t- Dl7 • D102· D72-D71 + Dll + D1D7+ D110 • D111 • D121 ·D122) 

Abw9ichung Kaüln NeldletNlber U0-1 Abweichung ErtO.. Ntilzbetnilber ggO. I Anmertwngen zur PrOfung (Kmtlln) 1 Anmerkungen zur PrOfung (EllGHJ
Bundemnetmgentur[EJ au~ llJ 

0,00 0,001 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,001 

0,001 

0,001 

o.oo--· 

0,001 

0,00 0,001 

a,oo a,001 

Selle7von10 
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R2.2 Nllch1'9Chnung 2011 


B c D E F " H 1 J 
,_ .......... 4-·--v· IWllWOll 1 1-.il .......„„ f21Am.1 Al'tegV80Wfeyon~ gemll l21Aba..21.V.m. fUAlls.1 Mr. 1 ARegY) .................. nlchl bMlnll.....,_ ~ 

(J<AdnbJ„ 
"- llllndw.-.-ltul' - IMndw.._W'llur AbwmlehungKoellln . ~1190. --- -,._........,.aurPrßfaq ~) Armw*ungenatw PrOfUftl ~J„ -111 -ICI ,,._III ..,._ III --III „„.............l'Q 

~„bgaben (Slllz 1. Nr. 2) 0.00 O.illl 0.00 0;00 0,00 0,00„ 
-· 

~(s.tz.1, Nr.3) O;OCI O.Dil o.oo 
51 

Erbderffche ln.nepNchnahml ~r~ (6.tz 1, Nr. 4) l l 0,00„ 
Gentlhmfgte fn~elS llllctl l 23ARllgV (8* 1, Nr. 15) 0;00 0.00 0,00 

$) 

VartlilibMde KOlllft 8klp5 nlChAlmll~ (5'11 1, Nr. II.GO O.illl O.GO O;IX 0,00 0,00„„) 
Btibi1b11cM und~ V....rnt.nmgen zu Loflnzu.mz- und 0;00 O;Qll ' 0,00 

57 
v~~"°'11.12..te)(S111r 1,Hr. I) 

a.trtet. und P91WC1~1ee1t (Sm 1, Nr. 10) 0,00 0;8ll 0,00„ 
~ undW.IMtitldung llrtUnlarniltwMn und von 
Betri~ftlrlClnderder nt Nmlz:beNldl ~ G,IX Q,1111 0,00 

M · ntSelz:1,Hr. 11l..,.__„_ __ „ 
11,GC O;IX. 0,00 

81 
Verblnduna mit der StnJm. mw.GuNEV {Satz t , Nr. 13) 

Kmten oder Ed!IH - MllflMhrnen-.. a.nlberl vcn 
~un!jJllMtlM, dle ......wlrtc..nen~ O;Oll O;OCI 0.00 o;aic 0,00 0,00

•• " 
Summe dlluerhd·nleht HinftuUllMll" KmlaMll.U. {f:l 1 0,00 D,00 0,00 D,00„ 

„ - ·- --­ .-......tnang.n zur P'°""'8KmllndeljahrJ01f 
III III -ICI„ 

Summe daUllm.ft nlchlti.lnth--.~lfQf2fl11 IQ 1"' 
~ B2.3. M•hr- oder Mlnderert6- nKh 110 derG•NEV (200I) 

Kalmdeljlil'lrZIHf - Bwidwiwtawntur - -­ Am..-_. zur ....... .................. 
71 lfl III •-ICI BundM~ntur 

s.1c1o c1at PMlodeno~n &lldmung 2008 pmaa f 10 GdEV 
Oer~h.CelnenVQfl der-­ Schrah'n vam 11.02..2010n""..._111 -·-­

~ 82.4. M•h„~-hOofuna noch§ 34Af>o, 1..,_V1.V.m. § 10 GuNEV- 1 Wilill6Mlutammc tur ---­ ~i.e-iHr
Kafendeljahr 2011 

lfl lfl - 1'1 --- BundeSnlltngentur71 

vom ~In Anuta:getlrKhler 0,00 0,00 0,00 8Kg...(17J853-MEA. vm!1 03.D2.2010 
71 lnClUllUICtw~ 

._!! 
82.1. Anpusun11 aufgrund elnee &w.tterurwm«.Jdio„ nach 1 4 Abe. 4 Nr.1 l.V.111. 1 10 ARmV„ 
KMend9ljlihl'2011 - - --­ --­ _,,..._ 

„ lfl III -ICI 

...__ 
,, ._ NetzbllNlber hlt Ulnell Weit tor den 

0,00 --­ 8K9-07Jla~E1Gyam 19 11.2010 
ae t.t.nr-,...,9betrlgNChf<4Aba. <4Nr.1 lV.m.f10AAeQV 

,.!! r l 
„ ~MClll4„-..„, 

!! 
Fllt dll ~~-
-uchl4 Abl. 41.tt1 

~ ·-w-----~ 
~ 

- „._... --- -...-untl­--·4Alll.4-194 -yp·­„.... 
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R2.2 NachlWCltnung 2011 

• c 0 E • G H 1 J 

'IT C1. Weitete Batandtalle der ErlÖlroberg19nze, die bereita B•tandtall der F•llegung der Bundunetz.agentur nach § 32 Alla. 1 Nr. 1 ARegV LV.m. § 29 Abs. 1 EnWG waren 
]{ c...rc vodMlndian untlr BerkQlchllgung von Voflnlf:zabqlnpn­nKh 121 AbL 1 ARtatV ._..von B-=hl09Mn gemll I 21 Ab& Z LV.m.132 AbL 1 Nr. 1 AAlgY) 

9lil C1.1. Dau•rhaft nicht beelnftuuban Ka.mn nKh 111 Abe. 2 Nr. 12 AR.anV (DMHtchaUerter lnvntltlonuuschlaa) 

101 IC*rMSl!jahr2011 - Budw~ 

__ ... 
... III • „ 

102 DauerhltlnJchtbeelnfluutwe KOlt9n nach !i 11Abi.2 Nr.12J!i.RAt;V 0.DO BK9--07/883 vom 08.122008 

~'°' C2.1. Vorilborge/tend nlcht boelnfl_b.,.. und ---.-cKA-.o+[l·Va1J a KAll,O) 

108 
Kmlend9fjtlhr 2011 ~ lb!!BIBrwm-m.r -~„··-··....­... Bund„-entur 

107 Votabefvehend nicht~Kmt.en KAmb.0 (BK9-071853 vom pa.12.2008 

108 

10ll Kailendefjahr2011 - llundmlnltnmolllr WWltn;Nndlagt;o.t'... .., 8U""---ntur 

110 Nöl~ bMfnffuatWI fC.ean U'f·Y~,J xt<Ab.O} 
BKM71M3vomOll12.2009 1 

~ 
CU. Anpaaung der vorObergehend nicht beelnftuabllnn und bnlnftU8abar9n Koml'I aufgrund VPI- und PF­113 

115Kal~JD11 - BundM!!!lzMsntur„ ... 
~1,1nglbefmo der Kollenllnt.lls "vnb" • "b" .ufgrund VPI- und··­ 0 

116 RKAvnb,0 + KAb.t) a (YPl200llVPIO • Pf200ll1-(KAvnb,O • KAb.t) 

i.!.!.! 
C2.3 Mehr- oder MlndONff- n„h 110dorGMNEV1200112007)118 

120 _Kailendeljahr2011 ~ D:lilllBIMtamnhl[ Dahingnmct19 dw,., BundM ..........___._ _ 

Ssldo PlidodenObe,..ir.nda Slildlwung 200I sNchl. ZNet'I n9dl i 34 
O.OC BKD-Oil81DvomOll.12:2006 121 w.. 1 bn. Abs. 1• Mllfi'I 

Süla PeriodenO~ Saldlenmg 2007 •IMctll. Zinsen nactl f 34 
1221Abs.1bzw.AbL1•·ARegV a.ac SKt.!171883 ­ 08,1JUOOO 
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R3 Erzielbare Erlöse 

A 8 1 c D E F 

1 Zusammensetzung der erzielbaren Erlöse 
2-
2­ Flnna des Gasnetzbetreibers 

Betriebsnummer 

'-
6 Netznummer-7 

8 2009 2010 2011 

9 1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 1 

1.1 .1 Erlöse aus der Wälzung von Netzentgelten für die vorgelagerte Netznutzung 0,00 

11 1.1.2 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 

12 1.1.3 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung . 
13 1.1.4 Abrechnung ; 

14 1.1.5 Messung 1 

1.1.6 Messstellenbetrieb ! 

16 1.1.7 Gesondertes Netzentgelt gemäß§ 20 Abs. 2 GasNEV 0,00 0,00 

17 1.1.8 Vertragsstrafen 0,00 0,00 0,00 

18 1.1.9 Preisnachlässe gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 0,00 0,00 0,00 

19 1.1.1 O Unterbrechbare und unterjährige Verträge 0,00 0,00 0,00 

1.1.11 Weitere Erlöse 0,00 0,00 0,00 
. . 

21 1.1.12 Konzessionsabgaben 1 

22 1.1 . 13 Sonstige Umsatzerlöse aus Netzentgelten 0,00 0,00 0,001 

23 ::: Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.12) 1 1 . 
24 + Unterverprobung 0,00 0,00 0,00 

+ Hinzurechnungen 0,00 0,00 

26 - Kürzungen 0,00 0,00 o.ooj 
27 ::: Erzielbare Er1öse 
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Dabei.handelt es sich um einen fiktiven Wert, welcher'der Illustration der Beispielrechnung dient. 


Anlage II 
VNB 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird der Rechenweg zur Ermittlung der Werte· des Sach­

anlagevermögens anhand eines einfachen, fiktiven Beispiels erläutert. Die Beispielrechnung 

·Wird für drei mögliche Fallkonstellationen durchgeführt: 

In Abschnitt 1. wird der Fall einer Altanlage betrachtet,' deren Aktivierung im Jahre 2000 er­

folgte. Abschnitt 2. zeigt den ·Fall einer Altanlage, die im Jahre 2005 ·aktiviert wurde; Ab­
. . 

schnitt 3. den Fall einer Neuanlage, die im Jahre 2007 aktiviert wurde. Die Beispielrechnun- · 

· gen werden im weiteren Text grau hinterlegt. 

Bei der Ermittlung der Abschreibungsbeträge erfolgt in den Beispieirechnungen aus Über­

sichtsgründen für Altanlagen keine Gewichtung der Abschreibungsbetr;3ge mit der individuel­

len Eigenkapital- bzw. Fremdkapitalquote. Stattdessen werden hier jeweils die Abschrei­

bungsbeträge cauf .Basis der Anschaffungs- I Herstellungskosten und auf Basis der Tages­

neuwerte zu 100 Prozent ausgewiesen. 

1. Altanlagen, die im Jahre 2000 aktiviert wurden 

In Beispiel 1 wird eine Anlage betrachtet, die im Jahre 2000 angeschafft wurde. Da die vom 

:Netzbetreiber gewähl~e Nutzungsdauer oberhalb des·unt~ren Wertes der Nutzungsdauer­

spanne gemäß Anlage 1 (zu§ 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV) liegt, findet zum 31.12.2003 ein Nut­

zungsdauerwechsel statt. 
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Anlage 11 
VNB 

__: .-<>-=···,~···~·: ' :,_.( ·:· ~<._-,<_ ·· -::~;' ·<·..: J.„.-.· ,_. _ 

,i*tiijJ:.fdf~j;'.'~i~~·ht~id$::~1:b2_Ö.b.~)'~~,'.PiJ:~~~k~ ~-':_·:'_:: 
,· .··> ".„.·'.:;: „. ,, .·., .· ·· ·:, • , :·<· ·:., ··~.. "."·•' •'-':. N ~"· :" , :'.•(.::\· \,: •'. ~~ ·., 

AKIHK AK /HK . . 
R~u2.2003 = AK I HK - NDunterer Rand • (2003 +l -Anschajfungs1ahr) 

RWAKI HK 
RWAK I HK - RWAK I HK -( 31.12.2003 ·7)

31.1 22010 - 31.122003 RND 
, 31.12.2()03 

8e1sp1e1 .1 „,q., , 
··1. ,;· 

. , • .....,„. ,··. ;._ .. 

·.~ ... 
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· 1.1. Ermittlung de Restwertes zum 31.12.2010 auf ~K/HK-Basis 
. . 

Aufgrund der Möglichkeit des Nutzungsdauerwechsels zum 31.12.2003 sind für die Berech­

nung zwei Schritte erforderlich. Zunächst wird der Restwert zum 31.12.2003 unter Berück­

sichtigung der in der Vergangenheit angewendeten Nutzung~dauer ermittelt. Anschließend 

wird der Restwert zum 31.12.2010 unter Berücksichtigung der ab 2004 anzuwendenden 

(Rest-)Nutz.ungsdauer berechnet. 

1.1.1 . . Ermittlung des Restwertes zum .31.12.2003 auf AK/HK-Basis 

Der Restwe~ auf Basis der AK I HK zum 31.12.2003 ermittelt sich auf.Basis der historischen 

AK/HK unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31 .1 2.2003 stattgefundenen Werte­

veriehrs. Zur Ermittlung dieses jährlichen Werteverzehrs werden die unteren Werte der in 

Anlage 1 zur GasNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern herangezogen. Die jeweili­

ge Jahresabschreibung bis einschließlich 2003 ergibt sich dabei aus dem Quotienten der 

historischen AK I HK und den jeweils unteren Werten der in Anlage 1. zur GasNEV genann­

ten Spannen von Nutzungsdauern. 

1.1.2. Ermittlung des RestWerts ·zum 31.12.2010 auf AK/HK-Basis 

Der Restwert auf Basis der AK /HK zuin 31.12.2010 ergibt sich aus dem zuvor ermittelten 

Restwert zum 31 .12.2003 abzüglich der Jahresabschreibungen für die Jahre 2004 bis 2010. 

Die Jahresabschreibung für die Jahre ab 2004 ergibt sich aus der Division des Restwerts zu 

AK /HK zum 31 .. 12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31.12.2003: 



. RWAK IHK 
AbschreibungAK1HK - 31.12·2003 
. 2010 ­

RND31.121003 

2000 2010 . ' 

Rw'I'NW RWAKIHK D " kt 
31.1 2.2010 = 31.12.2010 • ra orAJ,2010 

Abschreibung:~= Abschreibung:i~HK · Faktor2000 ,2010 

Anlage II 
VNB 

·. 
1.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 ·auf AK/HK-Basis 

Die Jahresabschreibung auf Basis AK I HK 2010 ermittelt sich aus der Division des Restwer­

tes zu AK I HK zum 31 .12.2003 und der Restnutzungsdauer zum 31.12.2003. 

1.3. Ermittlung des Restwertes zum 31 .12.2010 auf TNW-Basis 

Der Restwert zum 31 .12.2010 auf TNW-Basis. ermittelt sich· durch Multiplikation des zuvor 

ermittelten Restwerts zum 31.12.2010 auf AK- / HK-Basis mit dem aus dem Preisindex her­

geleiteten Faktor, der die Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wieder" 

gibt. 

Der Faktor des Anschaffungsjahrs beträgt: Faktor = 1,15490 

1.4. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf TNW-Basis 

Di.e Jahresabschreibung 201 O auf Basis de·r TNW ermittelt sich aus der Multiplikation der 

zuvor ermittelten Jahresabschreibungen 2010 auf AK- I HK-Basis und dem Faktor, der die 

Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wiedergibt. 
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. AKIHK AKIHK ( A h rffi . h .) 
R~u22010 = AK I HK - NDgewahti · 2010+1- nsc a ungs1a r 

Anlage II 
VNB 

2. Altaniagen, die im Jahr 2005, aktiviert wurden 

Bei Anlagenzugängen im Jahre 2005 handelt es sich um Anlagen, für die kein Wechsel der 

Nutzungsdauer gemäß § 32 Abs. 3 S .. 3 GasNEV in Frage ·kommt. Der Restwert zum 

31.12.2010 und die Abschreibungen 2010 können demnach auf direktem Weg ermittelt wer­

den. Da es sich um eine Altanlage im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV handelt, erfolgt 

au.eh die Ermittlung des Restwerts zum 31.12.2010 und der Abschreibungen 2010 auf Basis 

der Tagesneuwerte. 

2.1. Ermittlung des RestWertes zum 31.12.2010 auf AK- /HK-Basis 

Grundlage für die Ermittlung der Restwerte zum 31.12.2010 .auf AK/HK-Basis bilden die his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sow[e die vom Netzbetreiber gewählte Nut­

zungsdauer, sofern diese sich innerhalb de( durch die Anlage 1 zur· GasNEV vorgegebenen 

Nutzungsdauerspanne befindet. Der Restwert auf Basis der AK/HK zum 31.12.2010 ermittelt 

sich unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefundenen Wertever­

. zehrs von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten . 
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• AKfHK AK /HK
Abschreibung2010 = gewtJhtt

ND 

Abschreibung: = Abschreibung:i~HK ·FaktorAJ 2010. . 

Anlage II 
VNB 

2.2. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf AK/HK-Basis 

Die Ermittlung der Jahresabschreibungen 2010 auf AK- I HK-Basis, welche den vom An- . 

schaffungsjahr bis zum 31.12.2010 stattgefundenen Werteverzehr darstellt, erfolgt durch 

Division der Anschaffungs- I Herstellungskosten durch die· vom Netzbetreiber ·gewählte Nut­

zungsdauer. 

2.3. Ermittlung der Restwerte zum 31.12.2010 auf TNW-Basis 

Der Restwert zum 31 .12.2010 auf TNW-Basis ermittelt sich durch Multiplikation des zuvor . 

ermittelten Restwerts zum 31.12.2010 auf AK- /HK-Basis mit dem.aus dem Preisindex her­

geleiteten Faktor, der die Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wieder­

gibt 

Der Faktor des Anschaffungsjahrs beträgt: Faktor2005 2010 =1,1020 

2.4. Ermittlung der Abschreibungen 2010 auf TNW-Basis 

Die Jahresabschrei~ung 2010 ·auf Basis der TNW ermittelt sich aus der Multiplikation der 

zuvor ermittelten Jahresabschreibungen 2010 auf AK- /HK-Basis und dem Faktor, der die 

Preisänderung vom Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2010 wiedergibt. 
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AKIHK . AK/HK .
Rw;u2.2010 = AK I HK - NDgewahlt • (2010 + l-Anschajjimgs1ahr) 

Anlage II 
VNB 

3: Neuanlagen, die im Jahr 2007 aktiviert wurden 

Bei Anlagenzugängen ·im Jahre 2901 handelt es sich un:i Neuanlagen für die kein Wechsel 

der Nutzungsdauer gemäß § 32 Abs. 3 S. 3 GasNEV in Frage kommt. Der Restwert zum 

31.12.2010 und die Abschreibungen 2010 können demnach -analog zu Beispiel 2- auf direk­

tem Weg _ermittelt werden. Eine Bewertung auf Tagesneuwertbasis entfällt hier aufgrund des 

Vorliegens einer Neuanlage im Sinne von § 6 Abs. 1 S. 3 GasNEV. 

3.1 . Ermittlung des Restwertes zum 31.12.2010 auf AK- / HK-Basis 


Grundlage für die Ermittlung der Restwerte zum 31.12.201 Q auf AK/HK-Basis bilden die his­


torischen Anschaffungs- und Herstellun_gskosten sowie die vom Netzbetreiber gewählte Nut­


zungsdauer, sofern diese sich innerhalb der durch die Anlage 1 zur GasNEV vorgegebenen 

. " 

Nutzungsdauerspanne befindet. Der Restwert auf Basis der AK l HK zum 31.12.2010 ermit­

telt sich unter Abzug des vom Anschaffungsjahr bis zum. 31.12.2010 ·stattgefun_denen Werte­

verzehrs von den historischen Anschaffungs- und Herstell"Ungskosten. 
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• AKIHK AKI HK 
· Abschrezbung2010 . == gew hlt 
· · ND 

-Anlage II 
VNB 

3.2. Ermittlung der Abschreibungen 201 O auf AK- / HK-Basis 

Die Ermittlung der Jahre~abschreibungen 201 O auf AK- I HK-Basis, · welche den vom An­

scliaffungsjahr bis zum 31 .12.201 O stattgefundenen Werteverzehr darstellt, erfolgt durch 

Division der Anschaffungs:.. / Herstellungskosten durch die von der Netzbetreiber gewählte 

Nutzungsdauer. 
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Anlage l!IW:ln1 17 Abaal& 7 OuHEV 
Zinssatz fOr das die Elgenkapltalquote von 40 % Obersteigende Eigenkapital (§ 7 Abs. 7 GaaNEV) 

11. Faatverzlnsllch1 W1rtpapl1re lnllndlschef Emlttantan I KapltäimarktslstlsUk der Deutschen Bund„bank 
7b) Umlaufantndlten n•ch W1rtp1pl•r•rt.en 

""·- ·-· 

B•nlulchuldve„chntlbunaen Anleihen der Clffentllchln Hand 

- dal\lllllr bOnennDll1"8 
Bunde Mittelwart 

von 

NacllllchU.: · 1o..JahNs-Dun:hachlllH 

Unter Hypolh•klnpf•ndllrlefe, 
lnltncllscher 

Schuklver­
d1Nntermtt 
einer 

KonaortlD­
mhruna 

10-Jllhrea­
oun:hacihnlti 

1o..lahNll-Djln:~bnltl. 
Anl•ltl•n Ntcl!t-Mfla, 

Jahr IR111aaamt zusammen 
Hypolh1k1n­
ofllndbrlef1 

Ölr$nlllche 
Pfamlbltefe 

IChntlbungen 
von 

Spezlallcnicfit. 
lnaUlulen 

SonsUge 
Bankschuld-

VB - 1111 

-Anl1lh1n von 
Unllm1hm1n 
INlcht·MFlal ln1neumt zuaamman 

Rlllllaufzelt 
von 9.bl9 
elnichl. 10 
Jllhnln 11 

begebene DM­ 10-Jllhnt• 
/Euro-Anleihen Durchldlnltl 
auallndlsc:her ·HWJOlhekell-' 
Emittenten _.,,..nrlhrlllfe 

Anleihen der 
. 1Chl•h!N:­ ·11rrenWchen 
·Dun:h8chrilll . Hand 

Nlchl-Mfle lnln„111111 

1o..JlhNl..0Un:hlC:hnltt 
Anleihen der OlfenUlch1n 

Hand ln•n-mt 

2001 48 49 u 48 49 5,0 51 4.7 4 7 48 -6.2 
2002 47 "7 4.7 4,7 46 5,0 a.o· 4;1 4,6 4,8 .56' 
2003 37 37 3.7 . 38 3,7 . 4 1 LO 31 38 4 1 45 
2004 37 38 31 ' 35 36 38 4.0 3.7 37 4 0 4,0 
2005 3 1 31 3,1 30 31 - 33 3.7, 3Z 32 34. 32 
2006 38 38 31 3,8 3,8 . 39 4.2 3.7 37 38 4,0 
2007 
2008 

43 
4.2 """ 46 "'"u """ 4,5 

4 4 
43 

4,8 
50 

60 
83 

4.3 
LO 

42 
40 

42 
40 

4,6 
49 

2009 3 2 35 :u 3,4 33 42 115 31 30 32 40 
., 

2010· 2,5 2,7 2,1 2,6 2,6 3,1 4,0 2,4 2,4 2.7 3,7 3,16 4,11 3,71 4:19 

1 N!Jr futunlflhlga Anlallwt; 1111 ungawoganer Durchachnllt annlllelL 

Zlnu1tz gamla t .7 Aba. 7 GuNEV • (3,16% +4,11% +S;7ß)13 • 4;11 % 

ao1o1-1 



·r-.-.lalndlzea zur Ennlttlun &aGasNev 

J•hr 

All._dorG-genundOellludo(U,U,l.4,IJu.Y.11 ----Rahrtollungon llY.U, IY.1.2, IY.U, IY.2, IY.3, IYA, IV.II 

OIW9lllllche BolrlobogobI
G, 

BllrloblQll>IU IUdt (mll 
d• (am•.USll ust) 

Indexreihe 
gornOl&o 
-.1Nr.I 
'111161- 2010) 

lnd1nltl1 
gemaasee 
-.211r.1 
., 111511. 
111111 

VllMllung 
111111158 

---lllr,-•191311914 ~blu 

11111118 dl (Vllklllli. 
Walmllobludo Rolho) 
(Bllla 1913) 

lnd....... 
gemlll§GI 
AllL 2-llr.' b) 
1944-11158 

~·· 10Nl<lntlo.eau1-.;on Bmelllunge„e--. n1111 
Tlolbou lalln• 81-'r, 
USl.I Tlllbarlml 

US!.) 

F--1~:.; ::a:.:.;lndunlle ,­

111161·21110) •l 1NI.
11111e 

Wllclllllerlllll 
llqlftrla 
lllr 191311914,"0rlakanllo" .,.... • (vorUllllo 

-.bluclRolho)
•(­
1113' 

Anl-8._ dor Rohrlollllngon-ltohl llY.U, 111.U, IY.U 
Hftm Alllllgllllg-k• 11 blll) 

"Ortolwllll" 
(wrllolato 
Rollo) 

lnd-­

"811Nratn" 
(VsURela 
Rdlatvgl 
T-1 
••-. 1,:z..-. 
3(Dollll) 

Obligo Anlagongruppon mit Au1n•hm• dor Grund1111Cko 
ILl.1.1, LT, LI, Ll.1, 1.1.1, L10.1, L10.2, II„ 111.1, llloZ, llL:S, · 
llL4, 111.l, lll.l, 11.7, IY.1, IY.7, IY.1, Y.I , Y.J, V.3, VA, V,5, 

v.e, Y.7, Y.t, YLI 

gewefbl!Ghl • g.w.rbUah1
E-rpn~-,ElzougllJllOfol 
,,_,I P-1118 
Ml-.....lkllCl•oaml)
anm-1 

gemllltlla 1•-•-.1und2 9•m1Al6a 
Nr.2 Abl.1und2 
(Yorlldung bio Nr.3 

·­F-1gemlßl80"""1 Nr.4 

lndmolho F_ _ 

111111-20101 
19411 



12170 
11270 
10220 
10000 
8900 
7810 
7590 
7610 

10000 7290 
9320 6794 
9640 7028 
9450 6889 
9490 8918 
9780 71 30 
8870 6466 
8770 63 93 
9720 7086 
9750 71 08 
9820 71 59 
9710 ' 7079 . 
9270. 87 58 
9120 6648 
9590 69 91 
9410 6860 
8800 64,15 
8830 . 62 91 
9010 65,68. 
7850 57 23 
n1o 5621 
7650 5577 
7560 5511 
7360 5365 
7550 5504 

. 73 50 53 58. 
7620 55 55 
6700 4884 
6160 44 91 
6160 44 91 
6060 4418 
5670 41 33 
5500 4010 5690 

5780 
6170 
61 60 
81 90 
6190 
6280 
8350 
6410 
6410 
64 50 
8340 
59,90 
5830 
58,50 
5830 
5800 
40,20 
32,90 
3170 

8783 

30542 
3,1713 
3,2741 
33529 
3,5139 
36078 
·3.75il8 
3,7031 
37279 

. 5,3950 
5,3409 


	Beschluss BK9-11-8095V
	GRÜNDE
	1. Sachverhalt
	II. Rechtliche Würdigung
	III. Meldepflichten
	IV. Netzübergänge
	V. Gebühren
	VI. Anlagenverweis
	RECHTSMITTELBELEHRUNG



